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Verschiebung der Müllabfuhr

Wegen dem Feiertag Fronleichnam ergeben sich bei der 
Müllabfuhr folgende Änderungen:
Die Restmüllabfuhr in Gelting, Ottersberg, Gigging, Unterspann 
und Geltinger Au verschiebt sich auf Freitag, 05.06.2026.
Um Beachtung und rechtzeitige Bereitstellung der Tonnen wird 
gebeten.
(TL)

Wertstoffhof Pliening
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14:00 - 19:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

Wertstoffhof geschlossen
Donnerstag, 04.06.2026 (Fronleichnam)
(TL)

Güterbörse Wertstoffhof
Am Wertstoffhof wurde eine Magnettafel angebracht, die als 
Güterbörse genutzt werden kann. Unter den Rubriken „zu ver-
schenken“, „zu verkaufen“ und „Suchanfragen“ können ent-
sprechende Nachrichten angebracht werden. Das spart nicht 
nur wertvolle Ressourcen, sondern auch Entsorgungskosten. 
(TL)

Hundekottüten
Zur umgehenden Beseitigung der Hinterlassenschaften Ihres 
Vierbeiners stehen an zentralen Orten im gesamten Gemeinde-
gebiet Tütenspender zur Hundekotentsorgung bereit.
Wir bitten alle Hundehalter, dafür zu sorgen, dass die Ver-
unreinigungen in öffentlichen Anlagen, Straßen, Wegen und 
Plätzen sowie landwirtschaftlichen Flächen nicht liegen-
gelassen werden.
Die Hundekottüten sind auch weiterhin kostenlos im Rathaus 
erhältlich.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die 
Tüten nicht kompostierfähig sind und deshalb nur über die 
öffentlichen Abfallbehälter oder die Hausmülltonne zu ent-
sorgen sind.
Bitte nutzen Sie diese Entsorgungsmöglichkeit im Sinne einer 
sauberen Umwelt. (TL)

Informationen der Gemeindeverwaltung

E-Mail-Adresse für Gemeindeblatt-Artikel
Für die Übermittlung von Artikeln für die Plieninger Gemeinde-
nachrichten bitte die E-Mail-Adresse:

gemeindeblatt@pliening.de
verwenden.
Alternativ besteht für Vereine und Organisationen auch die 
Möglichkeit, ihre redaktionellen Beiträge digital über Inter-
netbrowser zu übermitteln. Hierzu ist eine Registrierung beim 
Wittich-Verlag unter

http://www.cms.wittich.de
erforderlich.

Rathaus
Geltinger Straße 18, 85652 Pliening, Telefon 08121 793-0
Fax 08121 793-63(+Nebenstelle Sachbearbeiter)
Internet: http://www.pliening.de
E-Mail: (Vorname.Nachname Sachbearbeiter)@pliening.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag������������������������������������������������� 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag nachmittag�������������������������������������14:00 - 18:00 Uhr
Termine mit den jeweiligen Sachbearbeitern können jedoch 
auch außerhalb der Parteiverkehrszeiten vereinbart werden.

Bürgersprechstunde
Jeden Donnerstag findet in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Rathaus Pliening eine Bürgersprechstunde statt.
Bürgerinnen und Bürger können sich gerne mit Ihrem Anliegen 
in dieser Zeit ohne Voranmeldung an den Ersten Bürgermeister 
Anton Holzner wenden. Persönliche Vorsprachen an anderen 
Terminen sind auch nach vorheriger Terminvereinbarung mög-
lich unter Tel. 08121-793-12. (MS)

MVV-Leihtickets
Gemeindebürgern stehen vier IsarCard 9Uhr-Tickets für den 
Gesamtraum (Zonen M bis 6) zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.
Die Tickets können telefonisch bei Frau Schönhöfer Zi.Nr. 
OG 03, Tel. 08121 793-12 reserviert werden. Die Nutzungs-
bedingungen sind unter der Rubrik „Aktuelles“ auf unserer 
Homepage www.pliening.de einsehbar.
(MS)

 

Herzlich Willkommen im Bürgerhaus Pliening 
 Sie planen Ihre Hochzeit? 
 Sie wollen Ihren Geburtstag feiern? 
 Sie suchen einen Raum für eine Tagung oder ein Seminar? 
 Sie organisieren eine Veranstaltung für Ihren Verein? 

 Wir haben die passenden Räumlichkeiten! 
 Wir bieten Ihnen ein ansprechendes Ambiente! 
 Wir beraten Sie bei der Planung und Organisation! 

 Wir unterstützen Sie mit all unseren Möglichkeiten! 

Informationen zum Bürgerhaus sowie die Konditionen für die Anmietung finden Sie auf unserer Homepage  

www.pliening.de Freizeit > Bürgerhaus 
Kontakt: Gemeinde Pliening, Tel. 08121 793-24, E-Mail: Buergerhaus@pliening.de  

Redaktionsschluss
für die Juli-Ausgabe ist Mittwoch, 17.06.2026

http://www.pliening.de
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Münchner Familienpass 2026
Ab sofort können Sie den Münchner Familienpass 2026 im 
Rathaus der Gemeinde Pliening erwerben. Der Familien-
pass, dessen Verkauf in Kooperation mit dem Stadtjugend-
amt München organisiert wird, bietet für nur 6 € ein ganzes 
Jahr lang spannende Unternehmungen und jede Menge 
Ermäßigungen für die gesamte Familie. Die Themenviel-
falt reicht dabei von Angeboten wie Rafting oder Kajak-
fahren, Schreinern, Backen oder Filzen über Kurse zu Selbst-
behauptung und Philosophieren, Besuche bei Reptilien, Bienen 
und Alpakas bis hin zu naturkundlichen Führungen und Work-
shops in den verschiedenen Museen. Zahlreiche familien-
freundliche Unternehmen helfen über Ermäßigungen und 
Rabatte, das Familienbudget zu entlasten. Für Inhaber des 
Familienpasses gibt es zum Beispiel zwei Gutscheine für einen 
freien Eintritt (ein Erwachsener und ein Kind bis 14 Jahre) in 
eines der Münchner Bäder, ein Viertel Hofpfister Brot gratis, 
Gratisbrezn in verschiedenen Biergärten, kostenlosen Eintritt für 
einen Erwachsenen im Wildpark Poing oder Ermäßigungen für 
den Tierpark Hellabrunn, für eine Runde Schwarzlicht Minigolf, 
im Münchner Theater für Kinder, für einen Schnupperkletterkurs 
oder für Ski- und Snowboardkurse. Neu im Programm sind 
unter anderem Workshops zu den wichtigen Themen Mobilität 
der Zukunft und zur Frage, wie wir mit unseren Lebensmitteln 
umgehen sowie ein Stadtteil-Rundgang zum Thema Barriere-
freiheit. Der Familienpass gilt für zwei Erwachsene und bis zu 
vier Kinder – das verwandtschaftliche Verhältnis spielt dabei 
keine Rolle. Er gilt bis 31.12.2026 und kann vor Ort im Rathaus 
der Gemeinde Pliening erworben werden.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter 
www.muenchen.de/familienpass sowie im Rathaus Pliening.
(MH)

Fundamt
Haben Sie etwas verloren? - Jemand hat es gefunden!!!
Im Fundamt der Gemeinde Pliening warten zahlreiche 
Fundgegenstände auf ihren rechtmäßigen Eigentümer! 
Informationen bei Frau Trompler, Tel. 08121 793-31, E-Mail: 
Sandra.Trompler@pliening.de.
Virtuelles Bürgerbüro - Die Fundanzeige per Mausklick auf 
www.pliening.de (ST)

Kommunale Verkehrsüberwachung
Messergebnisse der kommunalen Verkehrsüberwachung der 
Gemeinde Pliening im April/Mai 2026 (PF)

Messstand-
ort

Straße

Zeit-
raum der 
Messung

Anzahl 
gem.

Fahrzeuge

Anzahl
Ver-

stöße

Anteil
%

Höchstge-
schwin-
digkeit

Gruber 
Straße

05:56 – 
09:01

241 9 3,73 43

Kirchheimer 
Straße

09:56 – 
14:00

2542 11 0,43 65

Poinger 
Straße

13:08 – 
16:08

432 3 0,69 73

Neufarner 
Straße

17:44 – 
20:44

426 51 11,97 53

Schulstraße 05:58 – 
09:00

118 2 1,69 40

Speicher-
seestraße

09:56 – 
13:00

143 4 2,80 47

Erdinger 
Straße

12:59 – 
16:00

716 3 0,42 83

Münchener 
Straße

16:59 – 
20:00

1915 25 1,31 71

Grundwasserstand
Am 18.05.2026 wurde am Pegel Pliening ein Grundwasser-
stand in Höhe von 499,47 m ü. NN (= 4,04 m unter Gelände-
oberkante) gemessen. Der aktuelle Pegelstand ist im Internet 
unter http://www.nid.bayern.de
abrufbar.
(TL)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Plieningerinnen und Plieninger, 

mit Ihrer Hilfe möchten wir etwaige Mängel in den 
Einrichtungen, Straßen und Anlagen unserer 
Gemeinde schneller erfassen, um diese beheben zu 
können. 

Sollten Sie Schäden feststellen oder 
Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns 
diese gerne melden.  

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns herzlich. 

Roland Frick 
Erster Bürgermeister 
 
Ort: (Ortsteil, Straße und Hausnummer) 

 
Beschreibung des Mangels: 

 

 

 

 

 

 
Datum (wann wurde der Mangel festgestellt): 

 
Name + Anschrift: 

 

 
Telefon: (für Rückfragen) 

 
E-Mail: (für Rückfragen) 

 
Bitte einwerfen oder senden an:  
Gemeinde Pliening, Geltinger Str. 18, 85652 
Pliening 
oder per E-Mail an: info@pliening.de 
 
Es gelten die Hinweise zum Datenschutz auf der Homepage 
der Gemeinde: Datenschutzerklärung - Gemeinde Pliening - 
Landkreis Ebersberg 
 

http://www.muenchen.de/familienpass
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Grund für das geplante größere Baufenster für das Wohn-
gebäude ist laut Antragsteller, dass somit auch Terrassen 
innerhalb des Bauraums errichtet werden können. Im Rahmen 
des ursprünglich angedachten Bebauungsplanes wurde in der 
Bau- und Umweltausschusssitzung vom 09.11.2023 der Ver-
größerung des Baufensters für das Wohngebäude auf 18,50 m 
x 13,00 m und für die Garagen und Stellplätze auf 12,00 m x 
7,50 m zugestimmt.
1.3 Beschluss:
Den Anregungen des Eigentümers wird entsprochen.
Es wird folgende Festsetzung im Text ergänzt:
„Im Bereich der geplanten gewerblichen Halle auf der Fl.Nr. 
2175/5 Gemarkung Pliening sind Überschreitungen der Bau-
grenze um bis zu max. 5,00 m in Richtung Norden und Süden 
für Unterfahrten und für Dachüberstände um bis zu 1,50 m in 
Richtung Osten und Westen zulässig.“
10 dafür: 0 dagegen
Außerdem wird das Baufenster auf dem Grundstück Fl.Nr. 
2175/4 Gemarkung Pliening in der Planzeichnung auf 18,50 m 
x 15,50 m angepasst sowie der Bauraum für die Garage auf 
12,00 m x 7,50 m. Die Anordnung der Baufenster wird gemäß 
der Anlage vom 20.01.2026 dargestellt und entsprechend ver-
masst.
10 dafür: 0 dagegen
2. Landratsamt Ebersberg – Untere Immissionsschutz-
behörde
2.1 Einwendung / Anregung vom 27.01.2026
Beabsichtigte Planungen und Maßnahmen:
• Der Unteren Immissionsschutzbehörde sind keine Planungen 
oder Maßnahmen bekannt, die sich auf den Geltungsbereich 
der Satzung auswirken könnten.
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fach-
gesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung 
nicht überwunden werden können:
- Keine Einwendungen
Fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit:
Verkehrslärm
Laut der schalltechnischer Verträglichkeitsuntersuchung kommt 
es an dem geplanten Wohnhaus zu keiner Überschreitung der 
Richtwerte durch den Verkehr. Der Beurteilungspegel über-
schreitet jedoch die 45 dB(A) an allen Hauswänden, aus-
genommen der nördlichen Wand.
An den Wohnhäusern nördlich der Staatsstraße 2082 und süd-
lich des Bauvorhabens kommt es zu einer Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte, der 16. BImSchV, von 4 dB(A) tags und 
5 dB(A) nachts an den südlichen Fassaden.
Empfehlungen an die Gemeinde:
Es wird vorgeschlagen, in die Hinweise folgende Maßnahmen 
mit aufzunehmen.
Es werden Maßnahmen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm 
zumindest für die Schlaf- und Kinderzimmer empfohlen, zum 
Beispiel:
- Wintergartenkonstruktion bzw. verglaster Vorbau
- schalldämmende Schiebeläden
- lärmoptimierte Fenster (HafenCity-Fenster)
- Schalldämmende fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen
Bei Umbau, Anbau oder Erweiterungen der unteren/südlichen 
Häuserreihe sind Schallschutzmaßnahmen zwingend erforderlich.
Bei Außenbereichssatzungen zu beachten:
Im Einzelbauvorhaben wird bei Verkehrsgeräuschen auf die 
Immissionsgrenzwerte entsprechend § 2 Nr. 2 der 16. BImSchV 
abgestellt, dabei ist keine Abwägung möglich
2.2 Beschluss:
Dem Hinweis zum Verkehrslärmschutz wird entsprochen. 
Die Außenbereichssatzung wird um einen Punkt „Hinweise“ 
ergänzt. Unter diesem Punkt wird folgendes aufgeführt:
„Es werden Maßnahmen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm 
zumindest für die Schlaf- und Kinderzimmer empfohlen, zum 
Beispiel:
- Wintergartenkonstruktion bzw. verglaster Vorbau
- schalldämmende Schiebeläden
- lärmoptimierte Fenster (HafenCity-Fenster)
- Schalldämmende fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen“

Aus dem Gemeinderat

Anmerkung
Wir bitten um Verständnis dafür, dass aus Platzgründen im 
Gemeindeblatt die Beschlüsse zum Teil nur in gekürzter 
Fassung veröffentlicht werden können.
Im Ratsinformationssystem auf unserer Homepage unter 	  
www.pliening.de/Bürgerservice/Gemeinderat können Sie 
die entsprechenden Sitzungen auswählen und die Beschlüsse 
zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten vollumfänglich ein-
sehen. (MS)

Sitzungstermine
Bau- und Umweltausschuss Donnerstag, 11.06.2026
Gemeinderat Donnerstag, 25.06.2026

Die Tagesordnungen werden jeweils eine Woche vorher an den 
amtlichen Bekanntmachungstafeln und im Internet unter
www.pliening.de/Bürgerservice/Gemeinderat veröffentlicht. 
(MS)

Sitzung des Bau-  
und Umweltausschusses vom 16.04.2026
Bauleitplanung - 1. Änderung und Erweiterung der Außen-
bereichssatzung für das Gebiet „Nördlich der Staatsstraße 
2082 zwischen Pliening und Landsham“ - Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden nach § 35 Abs. 6 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 und 3 sowie Satz 2, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB - 
Prüfung der vorgebrachten Einwendungen/Anregungen 
und Billigung
1. Eigentümer
1.1 Einwendung / Anregung vom 21.01.2026
Zu o.g. Bauleitplanung haben wir, wie mit der Bauamtsver-
waltung vorab telefonisch besprochen, zwei Änderungs-
wünsche:
1. Ergänzung durch Text: Überschreitung der Baugrenzen im 
Bereich der geplanten gewerblichen Halle auf der Flur Nr.: 
2175/5 bis zu max. 5,00 m für Unterfahrten im Norden und 
Süden sowie für Dachüberstände im Osten und Westen um bis 
zu 1,50 m.
2. Anpassung des Baufensters bzw. der Baugrenzen auf der 
Flur Nr.: 2175/4 für das Hauptgebäude in seiner Größe auf 
18,50m x 15,50m sowie im Bereich der Garage auf 12,00m x 
7,50m (Ga/St um 90° gedreht). Lt. der Anlage zum Verfahrens-
vermerk
1.2 Anmerkung der Verwaltung:
Das Baufenster für das Wohngebäude war bisher mit einer 
Größe von 16,00 m x 13,00 m in dem Entwurf der 1. Änderung 
der Außenbereichssatzung eingezeichnet. Das Baufenster für 
die Garage mit einer Größe von ca. 9,00 m x 7,50 m. 
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ist auf Bauantrags-Ebene der besondere Artenschutz abzu-
handeln. Hierzu ist eine artenschutzrechtliche Untersuchung 
mit ggf. erforderlichen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen mit 
den Bauantragsunterlagen vorzulegen um das Eintreten arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbe-stände gem. §44 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG ausschließen zu können. Ein entsprechender 
Hinweis ist in die Satzung aufzunehmen.
Da bei einer Neubebauung oder baulichen Erweiterung gem. 
§4 der Satzung bestehende Strauch und Baumbestände zu 
erhalten sind kann eine Betroffenheit von gehölzgebundenen 
Arten (insb. Vögel und Fledermäuse) mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Dennoch wird vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass der §39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und §44 Abs. 1 
BNatSchG zu beachten sind.
4.2 Beschluss:
Der Anregung der unteren Naturschutzbehörde wird ent-
sprochen. Die Außenbereichssatzung wird um einen Punkt 
„Hinweise“ ergänzt. Unter diesem Punkt wird folgendes auf-
geführt:
„Eine artenschutzrechtliche Untersuchung mit ggf. erforder-
lichen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist mit den Bau-
antragsunterlagen vorzulegen um das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gem. §44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG ausschließen zu können.“
Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
5. Landratsamt Ebersberg – Kreisbrandinspektion
5.1 Einwendung / Anregung vom 07.01.2026
Die nachstehenden Hinweise zeigen die für die Planung 
bedeutsamen Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes 
(Durchführung wirksamer Löscharbeiten und Rettung von 
Personen) auf, die als Voraussetzung für die Zustimmung zu 
Bauanträgen zu berücksichtigen sind.
Sie greifen den Stellungnahmen zu einzelnen Bauanträgen 
nicht vor. Die Forderungen betreffen nur den abwehrenden 
Brandschutz. Für den baulichen Brandschutz sind die 
Bestimmungen der BayBO zu beachten.
Gegen die Planungen bestehen aus Sicht der Brandschutz-
dienststelle mit Blick auf die Belange des abwehrenden Brand-
schutzes keine Bedenken, wenn nachfolgende Hinweis / 
Auflagen beachtet und umgesetzt werden. Wirksame Rettungs- 
und / oder Löschmaß-nahmen sind erst nach vollständiger 
Umsetzung genannter Punkte möglich.
Rettungswege
Die örtliche zuständige Feuerwehr Landsham verfügt über 
kein Hubrettungsfahrzeug. Für ein Geschoss, bei welchen der 
zweite Rettungsweg über Rettungsgerät der Feuerwehr führen 
soll, darf darum die Brüstung einer zum Anleitern bestimmten 
Stelle nicht höher als 8 m über der Geländeoberfläche liegen 
(Gebäudehöhe max. 7 m nach BayBO).
Kann dies nicht sichergestellt werden, muss ein zweiter bau-
licher Rettungsweg vorhanden sein.
Siehe hierzu Art. 31 Abs. 3 BayBO:
Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von 
zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m 
über der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, 
wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte 
wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. Bei Sonderbauten ist der 
zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur 
zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung 
bestehen.
Zugänge und Zufahrten sowie Flächen für die Feuerwehr
Es sind entsprechend Art. 5 BayBO die Zugänge und Zufahrten 
auf dem Grundstück her-zustellen, so dass die bauordnungs-
rechtlich erforderlichen Ausgänge ins Freie innerhalb von einer 
tatsächlichen Laufweglänge von nicht mehr als 50 m erreich-
bar sind. Beträgt die Weglänge des Feuerwehrwehrzuganges 
zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und den bauordnungs-
rechtlich erforderlichen Ausgängen ins Freie (= Angriffsweg 
der Feuerwehr) sowie den mit tragbaren Leitern der Feuer-
wehr erreichbaren Stellen i. S. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 BayBO 
(soweit zulässig) mehr als 50 m, so sind i. S. Art. 5 Abs. 1 Satz 
4 BayBO Feuerwehrzufahrten / -durchfahrten und Bewegungs-
flächen herzustellen.

10 dafür: 0 dagegen
Die südliche Häuserreihe liegt außerhalb des Geltungs-
bereiches dieser 1. Änderung. Die Aufführung bzgl. den 
zwingend erforderlichen Schallschutzmaßnahmen betrifft nicht 
diese 1. Änderung. Weitere Ergänzungen sind nicht erforder-
lich.
10 dafür: 0 dagegen
3. Landratsamt Ebersberg – Staatliches Abfallrecht / 
Altlasten
3.1 Hinweis vom 23.12.2025
Zu oben genannten Verfahren wird aus bodenschutzfachlicher 
Sicht wie folgt Stellung genommen:
Die Flurnummern 2175, 2175/3, 2175/4, 2175/5 und 2176 (Weg) 
der Gemarkung Pliening sind derzeit nicht im Altlastenkataster 
für den Landkreis Ebersberg eingetragen.
Bei Hinweisen auf schädliche Bodenverunreinigungen sind das 
Landratsamt Ebersberg, Sachgebiet 44 - Fachbereich Boden-
schutz und das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Sachgebiet 
Altlasten unverzüglich zu informieren.
3.2 Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder 
Ergänzungen sind diesbezüglich in der Außenbereichssatzung 
nicht erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
4. Landratsamt Ebersberg – Untere Naturschutzbehörde
4.1 Einwendung / Anregung vom 12.01.2026
Zu der vorgelegten Planung nehmen wir aus der Sicht des 
Naturschutzes wie folgt Stellung:
1. Sachverhalt
Anlass für die 1. Änderung der Außenbereichssatzung nach 
§35 Abs. 6 Satz 1 BauGB ist die Erweiterung der Satzung um 
ein Wiesengrundstück (2175 TF, 2175/3 TF, 2175/4 TF, 2175/5 
TF, 2176 TF Gemarkung Pliening) zur Bebauung mit einer 
Lagerhalle für den ortsansässigen Betrieb und den Bau eines 
Wohnhauses. Eine Flächengröße ist in der Begründung oder 
Satzung nicht angegeben. Im Erweiterungsbereich sollen die 
Regelungen der seit 2015 rechtswirksamen Außenbereichs-
satzung „Nördlich der Staatsstraße 2082 zwischen Pliening und 
Landsham“ gelten.
Das Verfahren soll nach §13 BauGB aufgestellt werden, 
demnach entfällt eine Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB.
2. Beurteilung aus naturschutzfachlicher 
und –rechtlicher Sicht
a. Schutzgebiete und gesetzlich geschützter Landschafts-
bestandteile/Biotope
Eine Betroffenheit von Schutzgebieten oder gesetzlich 
geschützter Landschaftsbestand-teile und Biotope (Art. 16 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayNatSchG und §30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. 
Art. 23 Abs. 1 Bay-NatSchG) liegt durch die Satzungsänderung 
nicht vor.
b. Eingriff in Natur und Landschaft
Es wird darauf hingewiesen, dass die Abarbeitung der Ein-
griffsregelung nach BNatSchG/BayKompV auf Ebene der Bau-
genehmigung erforderlich ist. Gemäß § 5 der rechtskräftigen 
Satzung ist jedem Bauantrag ein Baumbestand- und Frei-
flächengestaltungsplan beizufügen. Im Zuge des Freiflächen-
gestaltungsplanes ist die Abarbeitung der Eingriffsregelung 
erforderlich, da es sich weiterhin um baurechtlichen Außen-
bereich handelt (§18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG i.V.m. § 14 ff 
BNatSchG).
c. Artenschutz
Laut dem Umweltbericht vom 25.05.2022 zum BPlan „Misch-
gebiet zwischen Pliening und Landsham nördlich der St2082“ 
wurde im Rahmen einer Ortsbegehung am 03.05.2022 eine 
Potenzialanalyse durchgeführt. Auf eine Kartierung wurde aus 
Zeitmangel verzichtet. Das Vorkommen von Zauneidechsen 
konnte nicht ausgeschlossen werden: „Der südliche Rand 
der Wiese zusammen mit dem Übergang zum Lagerplatz 
ist charakterisiert durch lückige Vegetation, Kiesbereiche, 
Rohboden und eine Kombination aus strukturellen Versteck-
möglichkeiten und Sonnenplätzen. Dieser Bereich weist 
daher ein Habitatpotenzial für Zauneidechsen auf. […]“ (S. 16 
Punkt 2.4.2 Abs. 4 Umweltbericht). Da die streng geschützte 
planungsrelevante Art nicht ausgeschlossen werden kann, 
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Landesplanerische Bewertung
Die Planung lässt landesplanerische Belange unberührt.
Hinweis
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die baurechtliche 
Beurteilung der Satzung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde 
obliegt.
6.2 Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Änderungen oder 
Ergänzungen sind in der Außenbereichssatzung diesbezüglich 
nicht erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
7. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
7.1 Einwendung / Anregung vom 21.01.2026
Für die Beteiligung an o.a. Planungsverfahren bedanken wir 
uns und nehmen als Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten lediglich aus landwirtschaftlicher Sicht Stellung, da 
forstfachlich-waldrechtlich keine Einwände oder Anregungen 
vorliegen.
Mit der vorgelegten 1. Änderung und Erweiterung der Außen-
bereichssatzung für das Ge-biet „Nördlich der Staatstraße 
2082 zwischen Pliening und Landsham“, Gemeinde Pliening, 
Landkreis Ebersberg, wird die Erweiterung eines Gewerbe-
betriebes geplant. Der Satzungsumgriff wird um Teilflächen aus 
den Grundstücken Fl.Nrn 2175, 2175/3, 2175/4, 2175/5 und 
2176 (weg), jeweils Gemarkung Pliening erweitert. Hierzu soll 
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2175/5 eine Lagerhalle (Handel mit 
Heu und Stroh) errichtet und weiteres Wohnrecht für ein Wohn-
haus geschaffen werden. Östlich hiervon (Fl.-Nr. 2174) besteht 
derzeitig ein Betrieb (Entsorgung von Altreifen, Handel mit Bau-
maschinen und Abfallcontainern, Containerdienst, Transporte).
Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht weisen wir darauf 
hin, dass es sich bei der über-planten Fläche um Böden mit 
durchschnittlicher Bonität handelt. Die Ackerzahlen der über-
planten Fläche liegt im Durchschnitt der Werte der Acker-
zahlen der Bodenschätzung des Landkreises Ebersberg (vgl. 
„Durchschnittswerte der Acker- und Grünlandzahlen für die 
bayerischen Landkreise“ zur Anwendung der Bayerischen 
Kompensationsverordnung (BayKompV)).
Wir bitten folgende Punkte zu beachten und in den Textlichen 
Hinweisen zu ergänzen:
1. Die Zufahrten zu den angrenzenden Flächen müssen 
weiterhin gewährleistet bleiben bzw. sichergestellt werden. 
Eventuell weitere geplante Bepflanzungen entlang von Feld-
wegen müssen so gestaltet werden, dass diese auch weiterhin 
mit landwirtschaftlichen Großmaschinen ungehindert befahren 
werden können.
2. Auf die Grenzabstände bei landwirtschaftlichen Grund-
stücken nach Art. 48 AG-BGB ist hinzuweisen.
3. Durch die vorliegende Planung darf die Bewirtschaftung 
der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht ein-
geschränkt werden. Das Plangebiet grenzt an landwirt-
schaftliche Nutzflächen an und es sind deshalb Emissionen, 
Steinschlag und eventuelle Verschmutzungen aus der Land-
wirtschaft (z.B. Staub) entschädigungslos hinzunehmen. 
Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärm-
belästigung (Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen Fahr-
verkehr) auch vor 6 Uhr morgens zu rechnen ist. Zu-dem sind 
sonstige Lärmbeeinträchtigungen während der Erntezeit auch 
nach 22 Uhr zu dulden.
4. Gemäß § 9 BayKompV sind agrarstrukturelle Belange i. 
V. m. § 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG zu berücksichtigen: „Bei 
der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, ins-
besondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders 
geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch 
zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder 
Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maß-
nahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch 
Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften 
Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, 
dass Flächen aus der Nutzung genommen werden.“ Bei den 
Ausgleichsflächen sollte versucht werden, den Umfang durch 
entsprechende Maßnahmen so gering wie möglich zu halten. 

Als Stichzufahrt (ohne Wendemöglichkeit) kann sie ausgebildet 
werden, wenn mindestens 5 m breit und nicht länger als 50 
m. Auf die Anordnung einer definierten Bewegungsfläche am 
Ende der Stichzufahrt kann hier verzichtet werden.
Die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr ist anzuwenden 
(Anlage A 2.2.1.1/1 Ba-yTB).
Löschwasserversorgung, Objektschutz
1. Zur Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten muss eine 
ausreichende Menge an Löschwasser vor Ort zur Verfügung 
stehen. Für die Bemessung der Löschwassermenge sind die 
Richtwerte für den Löschwasserbedarf gemäß Tabelle Anhang 
1 des DVGW-Arbeitsblatt W 405 anzuwenden (DVGW = 
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches).
2. Von möglichen Standorten eines Feuerwehrlöschfahrzeuges 
im öffentlichen Verkehrsraum bzw. von den hierfür vor-
gesehenen Feuerwehraufstellflächen (vgl. „Zugänge und 
Zufahrten“) muss innerhalb von nicht mehr als 75 m Lauflänge 
eine geeignete Löschwasserentnahmestelle erreichbar sein.
3. Zur Erzielung vorgenannter Abstände sind (gegebenenfalls 
weitere) Hydranten vorzusehen. Die Überflurhydranten sind 
nach DIN EN 14384 und / oder die Unterflurhydranten nach 
DIN EN 14339 auszuführen. Die normativen Verweise aus 
DVGW Arbeitsblatt W405 Abschnitt 2 sind zu beachten.
4. Laut Empfehlung des Bay. Landesamtes für Wasserwirt-
schaft (jetzt LfU) sollte das Verhältnis von Über- zu Unterflur-
hydranten 1/3 zu 2/3 betragen. Aus Sicht der Brandschutz-
dienststelle sind Überflurhydranten wegen ihrer Erreichbarkeit 
und Inbetriebnahme insbesondere auch im Winter zu bevorzugen.
5. Entsprechend Artikel 1.3.1 der Vollzugsbekanntmachung 
des Bayer. Feuerwehrgesetzes beschränkt sich die Ver-
pflichtung der Gemeinden nicht nur auf die Löschwasserbereit-
stellung des sog. Grundschutzes. Sie hat das Löschwasser 
in einem Umfang bereitzuhalten, wie es die jeweilige örtliche 
Situation, die unter anderem durch die (zulässige) Art und 
Nutzung, die Siedlungsstruktur und die Bau-weise bestimmt 
wird, verlangt.
Feuerwehrbedarfsplanung (Fußnote: Hier nur im Hinblick 
auf die Hilfsfrist)
Örtlich ist die FFW Landsham zuständig. Das nächstgelegene 
Feuerwehrhaus ist in einer Entfernung von ca. 1,0 km. Folg-
lich kann davon ausgegangen werden, dass die Hilfsfrist nach 
BayFwG in aller Regel eingehalten wird.
5.2 Beschluss:
Zu den Anregungen wird wie folgt Stellung genommen:
Im Plangebiet ist ein Teil der bereits bestehenden öffentlichen 
Verkehrsfläche enthalten. Änderungen sind nicht vorgesehen. 
Die Aussagen zur Herstellung erforderlicher Rettungswege auf 
privatem Grund betreffen die Bauausführung des Gebäudes. 
Die Löschwasserversorgung ist laut gKU VE München Ost 
gesichert. Änderungen oder Ergänzungen zu der Außen-
bereichssatzung sind daher nicht erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
Die Regelungen des Art. 5 BayBO in Bezug auf die Zugänge 
und Zufahrten auf dem Grundstück betreffen die Bauaus-
führung.
Änderungen oder Ergänzungen sind in der Außenbereichs-
satzung diesbezüglich nicht erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
Die Anmerkungen zur Feuerwehrbedarfsplanung werden zur 
Kenntnis genommen. Ergänzungen in der Außenbereichs-
satzung sind damit nicht verbunden.
10 dafür: 0 dagegen
6. Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungs-
behörde
6.1 Hinweis vom 16.12.2025
Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde gibt folgende Stellungnahme zur o.g. Außenbereichs-
satzung ab.
Planung
Die Gemeinde Pliening beabsichtigt mit o.g. Änderung und 
Erweiterung der Satzung den Neubau einer Lagerhalle für Heu 
und Stroh sowie den Bau eines Wohnhauses.
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8.2 Beschluss:
Der Anregung des bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege wird teilweise entsprochen. Es können nur die Flur-
nummern aufgeführt werden die Gegenstand der 1. Änderung 
der Außenbereichssatzung sind. Die Außenbereichssatzung 
wird um einen Punkt „Hinweise“ ergänzt. Unter diesem Punkt 
wird folgendes aufgeführt:
„Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich der 
Außenbereichssatzung Flur-nummern 2175, 2175/2, 2175/3, 
2715/4 2175/5 ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 
7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu beantragen ist.“

10 dafür: 0 dagegen
9. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
9.1 Einwendung / Anregung vom 15.12.2025
Zur Aufstellung der Außenbereichssatzung haben wir mit 
Schreiben vom 18.03.2015 Stellung genommen (s. Anlage). 
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst eine 
Wiesenfläche, die inmitten des Satzungsgebietes liegt, aber 
bisher ausgegliedert war. Sie soll nun bebaut werden. Aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht besteht Einverständnis mit der 
Gebietserweiterung.

Wir bitten um Beachtung noch folgender Punkte:
• Für den Fall, dass Grundwasser aufgeschlossen wird, 

weisen darauf hin, dass der Aufschluss von Grundwasser 
wasserrechtlich zu behandeln ist. Für Erdaufschlüsse 
nach § 49 WHG, welche in das Grundwasser einbinden, 
gilt, dass sie mindestens einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten beim Landratsamt anzuzeigen sind. Wird Grund-
wasser unbeabsichtigt erschlossen, ist das Landratsamt 
unverzüglich zu benachrichtigen.

• Unverschmutztes Niederschlagswasser ist, soweit die 
Untergrundverhältnisse es erlauben, zu versickern. 
Dabei soll als primäre Lösung eine ortsnahe flächenhafte 
Versickerung über eine geeignete Oberbodenschicht 
angestrebt werden. Diese ist bei Einhaltung der Randbe-
dingungen der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung) in Verbindung mit der TRENGW 
genehmigungsfrei. Hinweise zum erlaubnisfreien Ver-
sickern von Niederschlagswasser mit kostenlosem 
Programm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt gibt 
es unter: https://www.lfu.bayern.de/wasser/umgang_mit_
niederschlagswasser/versickerung/erlaubnisfreie_ver-
sickerung/index.htm

• Im Allgemeinen soll darauf geachtet werden, die Flächen-
versiegelung so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört 
die Ausbildung von Hof- und Stellflächen mit Hilfe von 
durchsickerungsfähigen Baustoffen. Auf die Veröffent-
lichung des Landesamtes für Umwelt „Praxisratgeber für 
den Grundstückseigentümer, Regenwasserversickerung – 
Gestaltung von Wegen und Plätzen“ wird verwiesen:
http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfw_was_00157.
htm

• Insbesondere bei Neuplanungen mit einer Zunahme an 
versiegelten Flächen bieten sich gestalterische Möglich-
keiten zur Verbesserung des Lokalklimas (z.B. Dach- oder 
Fassadenbegrünungen). Wir empfehlen die Anwendung 
des Leitfadens „Wassersensible Siedlungsentwicklung in 
Bayern – Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klima-
angepasstes Regenwassermanagement in Bayern“. Der 
Leitfaden zeigt Lösungsansätze auf, wie eine bessere 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels möglich ist:

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
abwasser/wassersensible_siedlungsentwicklung/index.htm
• Wir würden es begrüßen, wenn einzelne Maßnahmen einer 

naturnahen Regenwasserbewirtschaftung in die Satzung 
als Festsetzungen oder Hinweise aufgenommen würden. 
Als Anpassungsmaßnahme an den Klimaschutz empfehlen 
wir auch die Festsetzung einer naturnahen Nutzung des 
Niederschlagswassers für die Gartenbewässerung (z.B. 
durch Speicherung in Zisternen). § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
eröffnet diese Möglichkeit.

Des Weiteren sollten die Maßnahmen für den Ausgleich, 
welche außerhalb des Geltungsbereichs durchgeführt werden, 
auf bereits extensiv genutzten Flächen oder in der Nähe von 
Gewässern stattfinden, um den weiteren Verlust landwirtschaft-
licher Fläche zu minimieren. In keinem Fall darf der Bedarf an 
Ausgleichsflächen zu einem weiteren Verlust von hochwertigen 
landwirtschaftlichen Flächen führen.
5. Es muss sichergestellt sein, dass durch die vorliegende 
Planung, die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe in 
ihrem Bestand und in ihrer weiteren betrieblichen Entwicklung 
nicht behindert und eingeschränkt werden.
6. Durch die vorliegende Planung darf die Bewirtschaftung 
der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht ein-
geschränkt werden.
7.2 Beschluss:
Der Anregung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten wird teilweise entsprochen. Die Außenbereichssatzung 
wird um einen Punkt „Hinweise“ ergänzt. Unter diesem Punkt 
wird folgendes aufgeführt:
„1. Die Zufahrten zu den angrenzenden Flächen müssen 
weiterhin gewährleistet bleiben bzw. sichergestellt werden. 
Eventuell weitere geplante Bepflanzungen entlang von Feld-
wegen müssen so gestaltet werden, dass diese auch weiterhin 
mit landwirtschaftlichen Großmaschinen ungehindert befahren 
werden können.
2. Auf die Grenzabstände bei landwirtschaftlichen Grund-
stücken nach Art. 48 AG-BGB ist hinzuweisen.
3. Durch die vorliegende Planung darf die Bewirtschaftung 
der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht ein-
geschränkt werden. Das Plangebiet grenzt an landwirt-
schaftliche Nutzflächen an und es sind deshalb Emissionen, 
Steinschlag und eventuelle Verschmutzungen aus der Land-
wirtschaft (z.B. Staub) entschädigungslos hinzunehmen. 
Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärm-
belästigung (Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen Fahr-
verkehr) auch vor 6 Uhr morgens zu rechnen ist. Zu-dem sind 
sonstige Lärmbeeinträchtigungen während der Erntezeit auch 
nach 22 Uhr zu dulden.“
10 dafür: 0 dagegen
Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich. Die Nr. 4 der 
Anregung/Einwendung betrifft Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen. Diese sind nicht im Rahmen der 1. Änderung der 
Außenbereichssatzung erforderlich. Die Nr. 5 ist nach Ansicht 
der Gemeinde ebenfalls entbehrlich. Die Nr. 6 ist identisch 
zu dem ersten Absatz der Nr. 3, deshalb ist keine erneute 
Erwähnung erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
8. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
8.1 Einwendung / Anregung vom 15.12.2025
Bodendenkmalpflegerische Belange:
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zum Bebauungsplan 
BP „Mischgebiet zwischen Pliening und Landsham, nördlich 
der St 2082“ vom 16.11.2025. In unmittelbarer Nähe zu oben 
genanntem Planungsgebiet befindet sich folgendes Boden-
denkmal:
D-1-7836-0082 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeit-
stellung“
Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo 
Bodendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7 
Abs. 1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer denkmal-
rechtlichen Erlaubnis und fachlichen Begleitung der Baumaß-
nahmen.
Wir bitten Sie deshalb, folgenden Text in die textlichen Hin-
weise wie bereits 2023 (vgl. Beschluss des Bau- und Umwelt-
ausschuss vom 09.11.2023) in die geänderte Außenbereichs-
satzung auf dem Lageplan und ggf. in den Umweltbericht zu 
übernehmen:
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Flstnr. 173/1, 2173/2, 2173/3, 2174, 2175, 
2175/2, 2175/3, 2715/4 2175/5 ist eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in 
einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen 
Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.
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Wir verweisen auf die Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung (NWFreiV) und auf die Veröffentlichung des Landes-
amtes für Umwelt „Praxisratgeber für den Grundstückseigen-
tümer, Regenwasserversickerung – Gestaltung von Wegen 
und Plätzen: http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfw_
was_00157.htm
Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Münchner 
Schotterebene mit gut versickerungsfähigem Untergrund. Der 
mittlere Grundwasserstand liegt weniger als 4 m unter Gelände. 
Auf die staatliche Grundwassermessstelle Pliening 556A in 
Ortsmitte von Pliening wird verwiesen (s. auch Internet).
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht Einverständnis mit der 
Satzung.
9.2 Beschluss:
Den Anregungen des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim 
wird teilweise entsprochen. Die Außenbereichssatzung wird 
um einen Punkt „Hinweise“ ergänzt. Unter diesem Punkt wird 
folgendes aufgeführt:
• „Für den Fall, dass Grundwasser aufgeschlossen wird, 

weisen darauf hin, dass der Aufschluss von Grundwasser 
wasserrechtlich zu behandeln ist. Für Erdaufschlüsse 
nach § 49 WHG, welche in das Grundwasser einbinden, 
gilt, dass sie mindestens einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten beim Landratsamt anzuzeigen sind. Wird Grund-
wasser unbeabsichtigt erschlossen, ist das Landratsamt 
unverzüglich zu benachrichtigen.

10 dafür: 0 dagegen
• Eine naturnahe Nutzung des Niederschlagswassers für die 

Gartenbewässerung (z.B. durch Speicherung in Zisternen) 
wird empfohlen.

10 dafür: 0 dagegen
• Starkregenereignisse treten im voralpinen Bereich 

zunehmend häufiger und intensiver auf und können zu 
Überflutungen von Straßen und Privatgrundstücken führen. 
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird 
daher empfohlen.

10 dafür: 0 dagegen
• Das Plangebiet liegt außerhalb uns bekannter Altlasten-

flächen. Sollten bei den Aushubmaßnahmen dennoch 
Verfüllungen mit Hinweisen auf schädliche Bodenver-
änderungen auftreten, sind die Aushubmaßnahmen durch 
ein fachlich geeigne-tes Ingenieurbüro oder einen Gut-
achter begleitend zu überwachen. Das Landratsamt ist in 
diesem Fall zu benachrichtigen.

10 dafür: 0 dagegen
• Verkehrsflächen oder Lagerflächen, auf denen wasser-

gefährdende Stoffe angeliefert, gelagert oder abgefüllt 
werden oder auf denen mit diesen Stoffen in nicht 
unerheblichen Mengen umgegangen wird, sind an die 
Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.

10 dafür: 0 dagegen
• Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutz-

gutes Boden berührt. Unbelasteter Mutterboden ist nach § 
202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
geudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger 
Mutterboden (Oberboden) oder Unterboden sind mög-
lichst nach den Vorgaben der §§ 6 - 8 BBodSchV zu ver-
werten. Der unbelastete belebte Oberboden und ggf. 
kulturfähiger Unterboden sind zu schonen, getrennt abzu-
tragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu 
schützen und möglichst wieder ihrer Nutzung zuzuführen.“

10 dafür: 0 dagegen

Bzgl. der Anregungen zur Versickerung, Flächenbefestigung 
sind bereits Festsetzungen/Hinweise im Ursprungsbebauungs-
plan vorhanden, der auch für die 1. Änderung weiterhin Gültig-
keit besitzt. Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
10. Bayerischer Bauernverband
10.1 Einwendung / Anregung vom 07.01.2026
Nach Rücksprache mit unserem Ortsverband nehmen wir zu 
der o.g. Bauleitplanung (aus landwirtschaftlicher Sicht) wie 
folgt Stellung:
1. Nutzung und Bewirtschaftung anliegenden Flächen
Die Nutzung und Bewirtschaftung der mittelbar und unmittel-
bar angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen, 

• Im Hinblick auf die jüngsten Starkregenereignisse, die 
auch den Landkreis Ebersberg getroffen haben, ist eine 
ausreichende Bauvorsorge wichtig. Die schädlichen und 
oftmals kostenintensiven Auswirkungen von möglichen 
Überflutungen durch Starkregen können durch fach-
gerechte Planungen und angepasste Bauweisen ver-
ringert, teilweise sogar beherrscht werden. In diesem 
Zusammenhang möchten wir auf die Arbeitshilfe des 
StMUV und StMB zu „Hochwasser- und Starkregenrisiken 
in der Bauleitplanung“ aufmerksam machen unter:
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
hochwasser/doc/arbeitshilfe_kommunen_hochwasser-
starkregenrisiken_bauleitplanung_ba.pdf

• Die potenziellen Fließwege bei Starkregen sowie 
potenzielle Aufstaubereiche und Geländesenken können 
der Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzflut“ ent-
nommen werden, die zum 1. Februar 2024 veröffentlicht 
wurde:
https://umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/
apps/umweltatlas/index.html?lang=de&layers=lfu_
domain-naturgefahren%2Cservice_
naturgef_32%2C32%3Blfu_domain-
naturgefahren%2Cservice_naturgef_33%2C33%3Blfu_
domain-naturgefahren%2Cservice_
naturgef_24%2C24&stateId=87c720e0-7701-4a2b-8720-
e077011a2b33

• Vor dem Hintergrund möglicher Schäden durch Natur-
gefahren verweisen wir auf die Möglichkeit zum Abschluss 
einer Elementarschadensversicherung. Infos finden Sie 
unter: https://www.stmwi.bayern.de/wirtschaft/elementar-
schadenversicherung/

• Das Plangebiet liegt außerhalb uns bekannter Altlasten-
flächen. Sollten bei den Aushubmaßnahmen dennoch 
Verfüllungen mit Hinweisen auf schädliche Bodenver-
änderungen auftreten, sind die Aushubmaßnahmen durch 
ein fachlich geeigne-tes Ingenieurbüro oder einen Gut-
achter begleitend zu überwachen. Das Landratsamt ist in 
diesem Fall zu benachrichtigen.

• Verkehrsflächen oder Lagerflächen, auf denen wasser-
gefährdende Stoffe angeliefert, gelagert oder abgefüllt 
werden oder auf denen mit diesen Stoffen in nicht 
unerheblichen Mengen umgegangen wird, sind an die 
Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.

• Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutz-
gutes Boden berührt. Unbelasteter Mutterboden ist nach § 
202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
geudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger 
Mutterboden (Oberboden) oder Unterboden sind mög-
lichst nach den Vorgaben der §§ 6 - 8 BBodSchV zu ver-
werten. Der unbelastete belebte Oberboden und ggf. 
kulturfähiger Unterboden sind zu schonen, getrennt abzu-
tragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung 
zu schützen und möglichst wieder ihrer Nutzung zuzu-
führen. Für Bodenarbeiten sind die bodenschutzfachlichen 
Vorgaben der DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben) zu beachten.

Die Stellungnahme vom 18.03.2015, auf die Bezug genommen 
wird, lautet wie folgt:

Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung umfasst 
einen bereits bebauten Bereich nördlich der Erdinger Straße 
(St 2082) zwischen Pliening und Landsham mit einer Größe 
von 1,53 ha und betrifft die Flurstücke 2173 T, 2174 T, 2175 
T, 2175/3 T, 2176 T, 2177 T und 2177/1 T (alle Gemarkung 
Pliening). Ziel ist die Ermöglichung einer baulichen Nachver-
dichtung (Neubauten und Erweiterungen) im Hinblick auf eine 
zukunftsorientierte Nut-zung. Im rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde ist der Planbereich als Fläche für 
die Landwirtschaft (Außenbereichsfläche) dargestellt.

Die Satzung regelt, dass unverschmutztes Niederschlags-
wasser innerhalb der privaten Flächen möglichst breitflächig 
in Grünflächen oder Mulden zu versickern ist und dass die 
Flächenbefestigungen von Garagenvorplätzen, Hofflächen 
oder Zufahrten mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen ist.
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Falls Grundstücke später geteilt werden, ist das VEIMO zeit-
nah mitzuteilen, damit dies bei der Planung der Verlegung 
von Grundstücksleitungen berücksichtigt werden kann. Bau-
herrn können auf Antrag, Angaben zu den Anschlussstellen 
bekommen. Sie sind in der technischen Verwaltung auf der 
Kläranlage in Neufinsing verfügbar. Anträge auf Grundstücks-
anschlüsse müssen rechtzeitig eingereicht werden, um eine 
termingerechte Herstellung der Anschlüsse gewährleisten zu 
können. In den Grundstücken, Flurnummer 2174, 2175, 2175/3, 
alle Gemarkung Pliening, verläuft parallel zur St. 2082 eine 
Hauptwasserleitung DN 200. Ein Schutzstreifen von 6 m Breite 
(je 3 m links und rechts von der Leitungsachse), ist von jeg-
licher Über- und Unterbauung sowie Bepflanzung freizuhalten. 
Ein Plan mit eingezeichneten Schutzstreifen befindet sich im 
Anhang. Hinsichtlich der geplanten Baumbepflanzungen ist 
das Merkblatt DWA-M 162 ”Bäume, unterirdische Leitungen 
und Kanäle“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Ab-fall, zu beachten.
Sofern bestehende Gebäude abgerissen bzw. durch An- und 
Umbauten erweitert werden, sollten sich die Grundstück-
eigentümer vorher über die Lage vorhandener Leitungen in-
formieren, um zum einen Beschädigungen zu vermeiden und 
zum anderen rechtzeitig festzustellen, ob Ihr Bauvorhaben mit 
vorhandenen Tiefbausparten kollidiert und wie dies ggf. gelöst 
werden kann. Abschließend verweisen wir auf unserem nach 
dem Trennsystem aufgebauten Entwässerungsverfahren mit 
der Folge, dass unseren Kanälen nur Schmutzwasser aber 
kein Niederschlags- oder Grundwasser zugeleitet werden darf 
(nach § 14 Abs. I EWS).
11.2 Beschluss:
Ein Erschließungsvertrag ist nicht erforderlich. Der Anregung 
vom gKu VE München-Ost wird teilweise entsprochen. Die 
Außenbereichssatzung wird um einen Punkt „Hinweise“ 
ergänzt. Unter diesem Punkt wird folgendes aufgeführt:
„In den Grundstücken, Flurnummer 2174, 2175, 2175/3, alle 
Gemarkung Pliening, verläuft parallel zur St. 2082 eine Haupt-
wasserleitung DN 200. Ein Schutzstreifen von 6 m Breite (je 3 m 
links und rechts von der Leitungsachse), ist von jeglicher Über- 
und Unterbauung sowie Bepflanzung freizuhalten.
Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt im Trennsystem; 
den Abwasserkanälen darf nur Schmutzwasser, aber kein 
Niederschlags- oder Grundwasser zugeleitet werden.“
10 dafür: 0 dagegen
Die weiteren Ausführungen des gKu VE München-Ost betreffen 
die Bauausführung. Änderungen oder Ergänzungen zum 
Bebauungsplan sind nicht erforderlich.
10 dafür: 0 dagegen
12. Stadtwerke München
12.1 Hinweis vom 15.12.2025
Die 1. Änderung und Erweiterung der Außenbereichssatzung 
haben wir ohne Einwände zur Kenntnis genommen.
Im Planungsumfang befinden sich keine Versorgungsanlagen 
unseres Unternehmens. Wir weisen vorsorglich auf unsere Erd-
gashochdurchleitung E-1.1.30 hin.
12.2 Beschluss:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Änderungen sind 
damit nicht verbunden.
10 dafür: 0 dagegen
13. Verwaltung
In der 1. Änderung der Außenbereichssatzung wird eine Fest-
setzung aufgenommen, die ein Zu- und Abfahrtsverbot für das 
Grundstück Fl.Nr. 2175/5 Gemarkung Pliening über den west-
lich angrenzenden Feld- und Waldweg regelt.
10 dafür: 0 dagegen
Zudem wird ein separater städtebaulicher Vertrag mit dem 
Eigentümer (vor Satzungsbeschluss) geschlossen, dass ent-
lang der westlichen Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 2175/5 
Gemarkung Pliening, eine Begrünung herzustellen ist, um das 
Zu- und Abfahrtsverbot zu unterstreichen.
10 dafür: 0 dagegen
Der öffentliche Feld- und Waldweg, der sich im Geltungs-
bereich der 1. Änderung der Außenbereichssatzung befindet, 
wird als öffentliche Verkehrsfläche mit einer durchgehen-
den Breite von 6,00 m festgesetzt gemäß der Anlage „Plan-
zeichnung mit Verkehrsfläche“.

Gebäude und Wege dürfen durch die geplante Bebauung 
nicht beeinträchtigt werden. Die Bewirtschaftung muss – sofern 
erntebedingt erforderlich – zu jeder Tages- und Nachtzeit 
uneingeschränkt möglich sein.
2. Sicherstellung der dauerhaften Zufahrt zu landwirtschaft-
lichen Flächen
Der Feldweg am westlichen Rand des Plangebietes muss 
während der Bebauungsphase und auch danach dem land-
wirtschaftlichen Verkehr uneingeschränkt zugänglich sein. Dies 
betrifft die Fahrbahnoberfläche genauso wie eventuelle Beein-
trächtigungen durch Baumpflanzungen (z. B. für Ausgleichs-
maßnahmen). Um Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräten und an der Bepflanzung selbst zu vermeiden, 
sollte die Pflanzung der Bäume im ausreichenden Abstand 
(mindestens 4 Meter) zum Feldweg erfolgen.
Wir bitten Sie, o.g. Einwände bei der Planung und Durchführung 
des Projekts zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang 
weisen wir ausdrücklich auf die Einwendungen der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe mit der Bitte um Berücksichtigung hin.
10.2 Beschluss:
Der Anregung des bayerischen Bauernverbands wird 
Rechnung getragen, in dem die Außenbereichssatzung um 
einen Punkt „Hinweise“ ergänzt wird. Unter diesem Punkt wird 
folgendes aufgeführt:
„Die Nutzung und Bewirtschaftung der mittelbar und unmittel-
bar angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen, 
Gebäude und Wege dürfen durch die geplante Bebauung 
nicht beeinträchtigt werden. Die Bewirtschaftung muss – sofern 
erntebedingt erforderlich – zu jeder Tages- und Nachtzeit 
uneingeschränkt möglich sein.
10 dafür: 0 dagegen
Der Feldweg am westlichen Rand des Plangebietes muss 
während der Bebauungsphase und auch danach dem land-
wirtschaftlichen Verkehr uneingeschränkt zugänglich sein. Dies 
betrifft die Fahrbahnoberfläche genauso wie eventuelle Beein-
trächtigungen durch Baumpflanzungen (z. B. für Ausgleichs-
maßnahmen). Um Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräten und an der Bepflanzung selbst zu vermeiden, 
sollte die Pflanzung der Bäume im ausreichenden Abstand 
(mindestens 4 Meter) zum Feldweg erfolgen.“
10 dafür: 0 dagegen
11. gKu VE München-Ost
11.1 Einwendung / Anregung vom 19.01.2026
Wir verweisen auf unsere, am 13.12.2022, abgegebene 
Stellungnahme.
Die Stellungnahme vom 13.12.2022 wurde zu dem ursprünglich 
angedachten Bebauungsplan und dessen Flächennutzungs-
planänderung abgegeben und lautet wie folgt:
VEIMO hat keine Einwände gegen die 15.Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Eine detaillierte Stellungnahme erfolgt 
zum Bebauungsplan. Stellungnahme zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes:
Das Plangebiet ist durch einen öffentlichen Schmutzwasser-
kanal erschlossen. Trinkwassertechnisch sind die Grundstücke 
Flurnummer 2175/4 und 2175/5, beide Gemarkung Pliening, 
nicht erschlossen. Für die weitere Erschließung bitten wir 
folgendes zu beachten:
Wenn im Zuge des Verfahrens ein Städtebaulicher 
Erschließungsvertrag zwischen Gemeinde und den Grund-
stückseigentümer(n) I Investor(en) abgeschlossen werden 
soll, bitten wir Sie, uns rechtzeitig einzubeziehen, um im Vor-
feld die Fragen einer vertraglichen Lösung, einschließlich 
Kostentragung, mit dem Vorhabensträger abzuklären (8 WAS, 
§ 7 EWS). Wenn vorhandene Grundstücksanschlüsse nicht 
mehr verwendet wer-den können und Neue und/oder zusätz-
liche Grundstücksanschlüsse erstellt werden müssen, sind 
sämtliche Kosten, auch die im öffentlichen Straßenbereich, 
vom Grundstückseigentümer zu tragen. Hierzu ist eine Sonder-
vereinbarung mit VEIMO abzuschließen (8 WAS, § 7 EWS). 
Grundstücke, die nicht an öffentlichen Straßen liegen, müssen 
privat erschlossen werden. Für die im privaten Grund ver-
legten Ver- und Entsorgungsleitungen muss zugunsten VEIMO, 
eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch ein-
getragen werden.
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2. der Überschreitung der Grundflächenzahl I auf 0,40.
10 dafür: 0 dagegen
Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer 
Terrassenüberdachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 850/93 
Gemarkung Pliening, Wolframstraße 18, Pliening
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt zur Befreiung von den 
Festsetzungen der vereinfachten Änderung des Bebauungs-
planes „Pliening - Süd“ zur Errichtung einer Terrassenüber-
dachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 850/93 Gemarkung 
Pliening, Wolframstraße 18, Pliening, seine Zustimmung hin-
sichtlich
1. der Überschreitung der Baugrenze um weitere 3,75 m 
Richtung Süden auf einer Länge von 6,80 m (25,50 m²).
10 dafür: 0 dagegen
2. der Überschreitung der Grundflächenzahl auf 0,67.
10 dafür: 0 dagegen
Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer der 
Genehmigung zur Errichtung eines Legehennenstalls auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 759 Gemarkung Pliening, nördlich 
von Pliening, östlich der Landshuter Straße, Pliening
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt für die Verlängerung 
der Geltungsdauer der Genehmigung zur Errichtung eines 
Legehennenstalls auf dem Grundstück Fl.Nr. 759 Gemarkung 
Pliening, nördlich von Pliening, östlich der Landshuter Straße, 
Pliening, das gemeindliche Einvernehmen.
10 dafür: 0 dagegen
Formlose Bauvoranfrage zur Errichtung von Ladeinfra-
struktur des EDEKA-Marktes auf dem Grundstück Fl.Nr. 
884/12 Gemarkung Pliening, Geltinger Straße 40, Pliening
Der Bau- und Umweltausschuss stellt das gemeindliche Ein-
vernehmen zur Errichtung von Ladeinfrastruktur des Edeka-
Marktes auf dem Grundstück Fl.Nr. 884/12 Gemarkung 
Pliening, Geltinger Straße 40, Pliening in Aussicht, unter der 
Maßgabe, dass die im bestehenden Durchführungsvertrag ver-
bindlich festgelegte Stellplatzanzahl von insgesamt 68 Stell-
plätzen dauerhaft eingehalten wird. Die durch die geplante 
Maßnahme entfallen-den Stellplätze sind an anderer geeigneter 
Stelle gleichwertig herzustellen und nachzuweisen.
10 dafür: 0 dagegen
Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines überdachten 
Waschplatzes auf dem Grundstück Fl.Nr. 112 Gemarkung 
Gelting, Finsinger Straße 21, Gelting
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt das gemeindliche Ein-
vernehmen für den Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung 
eines überdachten Waschplatzes auf dem Grundstück Fl.Nr. 
112 Gemarkung Gelting, Finsinger Straße 21, Gelting, nicht, da 
das Einfügungsgebot gemäß § 34 BauGB nicht gewahrt ist und 
das Abstandsflächenrecht nicht eingehalten ist.
10 dafür: 0 dagegen
Bauleitplanung Nachbargemeinden - 21. Änderung des 
Flächennut-zungsplanes der Gemeinde Poing für den 
Bereich Grub - Stellungnahme im Verfahren nach § 4 Abs. 
2 BauGB
Die Gemeinde Pliening erhebt gegen die 21. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich Grub weder Bedenken 
noch werden Anregungen vorgebracht. Auf weitere Verfahrens-
beteiligung wird verzichtet.
10 dafür: 0 dagegen
Bauleitplanung Nachbargemeinden - 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 57 der Gemeinde Poing für das 
„Sondergebiet Polizei“ - Stellungnahme im Verfahren nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB
Die Gemeinde Pliening erhebt gegen die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 57 für das „Sondergebiet Polizei“ weder 
Bedenken noch werden Anregungen vorgebracht. Auf weitere 
Verfahrensbeteiligung wird verzichtet.
10 dafür: 0 dagegen
Bauleitplanung Nachbargemeinden - 2. Teiländerung des 
Bebauungsplanes Nr. 62 für „Poing am Bergfeld“ (IV. Ent-
wicklungsstufe) der Gemeinde Poing - Beteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB
Die Gemeinde erhebt gegen die 2. Teiländerung des 
Bebauungsplanes Nr. 62 für „Poing am Bergfeld“ (IV. Ent-
wicklungsstufe) der Gemeinde Poing weder Bedenken noch 
werden Anregungen vorgebracht. Auf weitere Verfahrens-
beteiligung wird verzichtet.
10 dafür: 0 dagegen

10 dafür: 0 dagegen
Billigungsbeschluss:
Die entsprechend der vorherigen Beschlussfassungen 
geänderte 1. Änderung und Erweiterung der Außenbereichs-
satzung für das Gebiet „Nördlich der Staatsstraße 2082 
zwischen Pliening und Landsham“ mit Begründung in der 
Fassung vom 16.04.2026 wird gebilligt. Die Verwaltung wird 
beauftragt die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger 
öffentlicher Belange nach § 35 Abs. 6 in Verbindung mit § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 und § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4 Abs. 
2 BauGB erneut durchzuführen.
Die Frist wird gemäß § 4 a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf maximal 
drei Wochen verkürzt.
10 dafür: 0 dagegen
Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines Garten-
teiches auf dem Grundstück Fl.Nr. 2107/5 Gemarkung 
Pliening, An der Chaussee 9, Landsham
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt zur Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Erdinger Straße Süd – 
An der Chaussee“ für die Errichtung ei-nes Gartenteiches (3,50 
m x 2,50 m x 1,50 m) im östlichen Bereich (mit einer Fläche von 
8,36 m² im Bereich der Ortsrandeingrünung) auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 2107/5 Gemarkung Pliening, An der Chaussee 9, 
Landsham, seine Zustimmung. Der Gartenteich ist, wie im 
Antrag dargestellt (auf der Ostseite), auf einer Breite von 1,00 
m und einer Länge von 3,50 m mit Sträuchern mit einer Höhe 
von ein bis zwei Metern zu überpflanzen.
0 dafür: 10 dagegen
(abgelehnt)
Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines Whirl-
pools auf dem Grundstück Fl.Nr. 2456 Gemarkung Pliening, 
Ulrich-Nanshaimer-Straße 36, Landsham
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt für die Errichtung eines 
portablen Whirlpools (2,07 m x 2,07 m, Tiefe 0,92 m) auf der 
Südwestseite des Wohnhauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 
2456 Gemarkung Pliening, Ulrich-Nanshaimer-Straße 36, 
Landsham, außer-halb des im Bebauungsplan festgesetzten 
Bauraums, seine Zustimmung.
10 dafür: 0 dagegen
Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer der 
Genehmigung zur Errichtung eines Doppelhauses mit 
Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1856/1 Gemarkung 
Pliening, Nandostraße, Landsham
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt für die Verlängerung 
der Geltungsdauer der Genehmigung zur Errichtung eines 
Doppelhauses mit Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1856/1 
Gemarkung Pliening, Nandostraße, Landsham, das gemeind-
liche Einvernehmen.
10 dafür: 0 dagegen
Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer 
Terrassenüberdachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 2502 
Gemarkung Pliening, An der Römerstraße 14, Landsham
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt zur Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Östlich der Gruber 
Straße - Landsham“ zur Errichtung einer Terrassenüber-
dachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 2502 Gemarkung Pliening, 
An der Römerstraße 14, Landsham, seine Zustimmung hin-
sichtlich
1. der Überschreitung der Baugrenze um ca. 2,00 m Richtung 
Osten und 2,75 Richtung Süden (16,75 m²).
10 dafür: 0 dagegen
2. der Reduzierung der Dachneigung auf 8°.
10 dafür: 0 dagegen
Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer 
Terrassenüberdachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 2566 
Gemarkung Pliening, Vindelikerweg 2, Landsham
Der Bau- und Umweltausschuss erteilt zum Antrag auf 
isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Landsham - Süd“ zur Errichtung einer Terrassenüber-
dachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 2566 Gemarkung Pliening, 
Vindelikerweg 2, Landsham, seine Zustimmung hinsichtlich
1. der Überschreitung der Baugrenze um 3,00 m Richtung 
Süden auf einer Länge von 6,00 m.
10 dafür: 0 dagegen
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Der Erste Bürgermeister lässt die Stimmzettel austeilen und 
fordert dazu auf, einzeln den Stimmzettel in der Wahlkabine 
auszufüllen und ihn zweifach gefaltet in die Wahlurne zu 
werfen. Die Stimmabgabe wird in einem Verzeichnis vermerkt.
Verzeichnis Stimmabgabe-Vermerk
Bauer-Eberhart Florian x
Buchmann René x
Burghart Elisabeth x
Burghart Franz x
Diefenthaler Angelika x
Frank Thomas x
Freund Brigitte x
Geitner Doris x
Gritscher Anton x
Heigl Gabriele x
Holzner Anton x
Holzner Stefan x
Huber Ludwig x
Jell Stefan x
Kern Maximilian x
Klaß Michael x
Königer Emmeran x
Mayr Josef jun. x
Orthen Lars x
Pricha Margrit x
Uffinger Markus x

Von den anwesenden 21 Mitgliedern des Gemeinderates (ein-
schließlich dem Ersten Bürgermeister) haben 21 den Stimm-
zettel abgegeben. Die Zahl der abgegebenen Stimmzettel 
stimmt mit der Zahl der Abstimmungsvermerke überein.
Die Stimmzettel werden nun geöffnet und auf ihre Gültigkeit 
überprüft. Es wird festgestellt, dass zwei Stimmzettel ungültig 
sind.
Die gültigen Stimmzettel werden nun verlesen. Es entfallen auf
- Herrn René Buchmann 19 Stimmen
Der Erste Bürgermeister verkündet nun das Wahlergebnis und 
stellt fest, dass
1. die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig ist.
2. Herr René Buchmann die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Zweiten 
Bürgermeister gewählt ist. Er fragt den Gewählten, ob er 
die Wahl annimmt. Der Gewählte nimmt die Wahl an.

Kommunalrecht - Vereidigung der Zweiten Bürgermeisterin/
des Zweiten Bürgermeisters
Der Erste Bürgermeister vereidigt Herrn René Buchmann als 
Zweiten Bürgermeister gemäß Art. 27 Abs. 1 KWBG:
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, 
Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.“
Kommunalrecht - Wahl Dritte Bürgermeisterin/Dritter 
Bürgermeister
Die Wahl der weiteren Bürgermeister erfolgt in geheimer 
Abstimmung mit Stimmzetteln. Zu weiteren Bürgermeistern sind 
die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder wählbar, welche 
die Voraussetzungen für die Wahl zum Ersten Bürgermeister 
erfüllen (Art. 35 Abs. 2 GO, Art. 39 GLKrWG, Art. 51 Abs. 3 GO).
Zur Unterstützung des Ersten Bürgermeisters bei der Durch-
führung der Wahl wird ein Wahlausschuss gebildet, dem 
folgende Gemeinderatsmitglieder angehören:
- Angelika Diefenthaler
- Stefan Jell
Der Gemeinderat erhebt hiergegen keine Einwendungen.
Herr Erster Bürgermeister Anton Holzner schlägt Frau Brigitte 
Freund für das Amt des Dritten Bürgermeisters vor.
Herr Stefan Jell schlägt Herrn Markus Uffinger für das Amt des 
Dritten Bürgermeisters vor.
Der Erste Bürgermeister lässt die Stimmzettel austeilen und 
fordert dazu auf, einzeln den Stimmzettel in der Wahlkabine 
auszufüllen und ihn zweifach gefaltet in die Wahlurne zu 
werfen. Die Stimmabgabe wird in einem Verzeichnis vermerkt.

Bauleitplanung Nachbargemeinden - Bebauungsplan Nr. 
36 für das Gebiet „geplante Flüchtlingsunterkunft am 
Hanslmüllerweg“ des Marktes Markt Schwaben - Stellung-
nahme im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB
Die Gemeinde Pliening erhebt gegen den Bebauungsplan 
Nr. 36 für das Gebiet „geplante Flüchtlingsunterkunft am 
Hanslmüllerweg“ weder Bedenken, noch werden Anregungen 
vorgebracht. Auf weitere Verfahrensbeteiligung wird verzichtet.
10 dafür: 0 dagegen

Konstituierende Sitzung  
des Gemeinderates vom 11.05.2026
Kommunalrecht - Vereidigung des Ersten Bürgermeisters 
Anton Holzner
Herr Franz Burghart als lebensältestes anwesendes Gemeinde-
ratsmitglied nimmt dem neu gewählten Ersten Bürgermeister 
Anton Holzner den in Art. 27 Abs. 1 Gesetz über kommunale 
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) vorgeschriebenen 
Diensteid ab:
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Ver-fassung des Freistaates Bayern, 
Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.“
Kommunalrecht - Vereidigung der neu gewählten 
Gemeinderatsmitglieder
Der Erste Bürgermeister nimmt den neu gewählten Gemeinde-
ratsmitgliedern
Michael Klaß
Geitner Doris
Jell Stefan
Burghart Elisabeth
Orthen Lars
Holzner Stefan
Gritscher Anton
Mayr Josef jun.
den in Art. 31 Abs. 4 GO vorgeschriebenen Eid ab:
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Ver-fassung des Freistaates Bayern. Ich 
schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amts-
pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte 
der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzu-
kommen, so wahr mir Gott helfe.“
Kommunalrecht - Ehrenamtlichkeit der weiteren Bürger-
meister/der weiteren Bürgermeisterinnen und Grundsatz-
entscheidung über die Bestellung eines Dritten Bürger-
meisters/einer Dritten Bürgermeisterin
Der Gemeinderat verzichtet auf den Erlass einer Satzung, mit 
der weitere Bürgermeister zu berufsmäßigen Bürgermeistern 
bestimmt werden. Die weiteren Bürgermeister sind deshalb 
Ehrenbeamte der Gemeinde.
21 dafür: 0 dagegen
Der Gemeinderat beschließt, dass ein Dritter Bürgermeister/
eine Dritte Bürgermeisterin zu wählen ist.
21 dafür: 0 dagegen
Kommunalrecht - Wahl Zweite Bürgermeisterin/Zweiter 
Bürgermeister
Die Wahl der weiteren Bürgermeister erfolgt in geheimer 
Abstimmung mit Stimmzetteln. Zu weiteren Bürgermeistern sind 
die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder wählbar, welche 
die Voraussetzungen für die Wahl zum Ersten Bürgermeister 
erfüllen (Art. 35 Abs. 2 GO, Art. 39 GLKrWG, Art. 51 Abs. 3 
GO).
Zur Unterstützung des Ersten Bürgermeisters bei der Durch-
führung der Wahl wird ein Wahlausschuss gebildet, dem 
folgende Gemeinderatsmitglieder angehören:
- Angelika Diefenthaler
- Stefan Jell
Der Gemeinderat erhebt hiergegen keine Einwendungen.
Herr Erster Bürgermeister Anton Holzner schlägt Herrn René 
Buchmann für das Amt des Zweiten Bürgermeisters vor.
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Die Pauschalentschädigung für Verdienstausfall gem. § 3 Abs. 
3 Satz 2 der Satzung beträgt 15,00 Euro je volle Stunde.
21 dafür: 0 dagegen
Die Pauschalentschädigung für sonstige Nachteile gem. § 3 
Abs. 3 Satz 3 der Satzung beträgt 15,00 Euro je volle Stunde.
21 dafür: 0 dagegen
Die Pauschalentschädigung für die notwendige Betreuung von 
Kindern bzw. Angehörigen gem. § 3 Abs. 3 Satz 4 der Satzung 
beträgt 15,00 Euro je volle Stunde.
21 dafür: 0 dagegen
Der Gemeinderat bestellt eine Seniorenreferentin oder einen 
Seniorenreferenten.
21 dafür: 0 dagegen
Der Gemeinderat bestellt eine Kinder- und Jugendreferentin 
oder einen Kinder- und Jugendereferenten.
21 dafür: 0 dagegen
Die Pauschalentschädigung für die Referententätigkeit beträgt 
50,00 Euro pro Monat.
21 dafür: 0 dagegen
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts in der als 
Anlage des Beschlusses beigefügten Fassung unter Berück-
sichtigung der gefassten Beschlüsse mit Wirkung vom 
01.05.2026.
21 dafür: 0 dagegen
Kommunalrecht - Geschäftsordnung für den Gemeinderat
Der Gemeinderat beschließt zur Entlastung der konstituierenden 
Sitzung die Fortgeltung der Geschäftsordnung des vormaligen 
Gemeinderates in der Fassung vom 23.07.2020.
21 dafür: 0 dagegen
Eine Diskussion und Entscheidung über eine neue Geschäfts-
ordnung werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
21 dafür: 0 dagegen
Kommunalrecht - Bestellung der Ausschuss-Mitglieder
1. Finanzausschuss
Partei
/Wähler-
gruppe

Ausschussmit-
glied

Erste/r Stell-
vertreter/in

Zweite/r 
Stellver-
treter/in

CSU Buchmannn 
René

Bauer-
Eberhart 
Florian

Kern 
Maximilian

CSU Diefenthaler 
Angelika

Kern 
Maximilian

Bauer-
Eberhart 
Florian

CSU Klaß Michael Burghart 
Franz

Königer 
Emmeran

Bündnis 90/
Die Grünen

Freund Brigitte Pricha 
Margrit

Heigl 
Gabriele

Initiative für 
Pliening

Uffinger Markus Jell Stefan Geitner Doris

Neues Forum Orthen Lars Frank 
Thomas

Holzner 
Stefan

Neues Forum Gritscher Anton Burghart 
Elisabeth

Holzner 
Stefan

Wähler-
gemeinschaft
vor Ort

Mayr Josef jun. Huber 
Ludwig

Geitner Doris

21 dafür: 0 dagegen
2. Bau- und Umweltausschuss
Partei/
Wähler-
gruppe

Ausschussmit-
glied

Erste/r Stell-
vertreter/in

Zweite/r 
Stellver-
treter/in

CSU Kern Maximilian Königer 
Emmeran

Burghart 
Franz

CSU Bauer-Eberhart 
Florian

Klaß Michael Diefenthaler 
Angelika

CSU Buchmannn 
René

Diefenthaler 
Angelika

Klaß Michael

Bündnis 90/
Die Grünen

Heigl Gabriele Pricha 
Margrit

Freund 
Brigitte

Initiative für 
Pliening

Uffinger Markus Jell Stefan Geitner Doris

Verzeichnis Stimmabgabe-Vermerk
Bauer-Eberhart Florian x
Buchmann René x
Burghart Elisabeth x
Burghart Franz x
Diefenthaler Angelika x
Frank Thomas x
Freund Brigitte x
Geitner Doris x
Gritscher Anton x
Heigl Gabriele x
Holzner Anton x
Holzner Stefan x
Huber Ludwig x
Jell Stefan x
Kern Maximilian x
Klaß Michael x
Königer Emmeran x
Mayr Josef jun. x
Orthen Lars x
Pricha Margrit x
Uffinger Markus x

Von den anwesenden 21 Mitgliedern des Gemeinderates (ein-
schließlich dem Ersten Bürgermeister) haben 21 den Stimm-
zettel abgegeben. Die Zahl der abgegebenen Stimmzettel 
stimmt mit der Zahl der Abstimmungsvermerke überein.
Die Stimmzettel werden nun geöffnet und auf ihre Gültigkeit 
überprüft. Es wird festgestellt, dass ein Stimmzettel ungültig ist.
Die gültigen Stimmzettel werden nun verlesen. Es entfallen auf
- Frau Brigitte Freund 12 Stimmen
- Herrn Markus Uffinger 8 Stimmen
Der Erste Bürgermeister verkündet nun das Wahlergebnis und 
stellt fest, dass
1. die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig ist.
2. Frau Brigitte Freund die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat und damit zur Dritten Bürgermeisterin 
gewählt ist. Er fragt die Gewählte, ob sie die Wahl annimmt. Die 
Gewählte nimmt die Wahl an.
Kommunalrecht - Vereidigung der Dritten Bürgermeisterin/
des Dritten Bürgermeisters
Der Erste Bürgermeister vereidigt Frau Brigitte Freund als Dritte 
Bürgermeisterin gemäß Art. 27 Abs. 1 KWBG:
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, 
Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.“
Kommunalrecht - Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts
Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben einen Finanzausschuss.
21 dafür: 0 dagegen
Der Finanzausschuss (§ 2 Abs. 1 Buchst. a der Satzung) 
besteht aus dem Vorsitzenden und acht ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern.
21 dafür: 0 dagegen
Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben einen Bau- und Umweltausschuss.
21 dafür: 0 dagegen
Der Bau- und Umweltausschuss (§ 2 Abs. 1 Buchst. b der 
Satzung) besteht aus dem Vor-sitzenden und acht ehrenamt-
lichen Gemeinderatsmitgliedern.
21 dafür: 0 dagegen
Der Rechnungsprüfungsausschuss (§ 2 Abs. 1 Buchst. c der 
Satzung) besteht aus sechs ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
gliedern.
21 dafür: 0 dagegen
Das Sitzungsgeld gem. § 3 Abs. 2 der Satzung für die not-
wendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder 
eines Ausschusses und sonstigen Besprechungen und 
Tagungen, zu denen der Erste Bürgermeister lädt, beträgt 
60,00 Euro.
13 dafür: 8 dagegen
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Bekanntgaben und Anfragen
Kommunalrecht - Entsendung in den Verwaltungsrat des 
Kommunalunternehmens gKu VE München Ost (VEMO)
Gemäß § 5 Abs. 2 der Unternehmenssatzung für das 
gemeinsame Kommunalunterneh-men VE München Ost – 
Anstalt des öffentlichen Rechts (VEMO) ist der erste Bürger-
meister kraft seines Amtes Mitglied des Verwaltungsrates.
Eine Bestellung durch den Gemeinderat ist somit nicht not-
wendig.
Lob für das Maibaumaufstellen
Herr Florian Bauer-Eberhart spricht dem Burschenverein 
Pliening e.V. ein großes Lob für das Maibauaufstellen am 1. Mai 
aus. Die Veranstaltung war sehr gut organisiert, die Aufräum-
arbeiten erfolgten zeitnah und sehr ordentlich.
. Ansprache des Bürgermeisters und der Geschäftsleitung
Herr Erster Bürgermeister Anton Holzner betonte in einer 
Ansprache seinen Wunsch nach sachorientierter Arbeit und 
einem respektvollen und fairen Miteinander.
Frau Gabriele Jung, Geschäftsleiterin der Gemeinde Pliening, 
freut sich mit der Gemeindeverwaltung und der Technischen 
Abteilung auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammen-
arbeit mit dem Gemeinderat.

Nachrichten anderer Stellen und Behörden

Amtsblatt des Landkreises Ebersberg
Das Amtsblatt des Landkreises Ebersberg erscheint im Internet 
unter der Adresse www.lra-ebe.de bzw. unter www.landkreis-
ebersberg.de. Außerdem ist es in Papierform am Empfang des 
Landratsamtes und im Rathaus Pliening, OG Nordtrakt, erhält-
lich. (TL)

Beratungsnetzwerk für Selbstständige 
und die gewerbliche Wirtschaft  
im Landkreis Ebersberg
Mit dem Beratungsnetzwerk stellt der Landkreis Ebers-
berg eine Reihe wertvoller Unterstützungsangebote für Unter-
nehmer/-innen und Existenzgründer/-innen im Landkreis zur 
Verfügung.
Die Netzwerkpartner beraten kompetent, umfassend und 
individuell zu verschiedenen betriebswirtschaftlichen Themen 
und bieten Plattformen für den unternehmerischen Austausch.
Das Netzwerk leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
Förderung der Wirtschaftsregion Ebersberg.
Nutzen auch Sie gerne das Beratungsnetzwerk!
Bei Fragen zu den Angeboten des Beratungsnetzwerks 
kontaktieren Sie Frau Entzian, Sachbearbeitung Wirtschafts-
förderung, gerne telefonisch unter 08092 823 777 oder per 
E-Mail unter wirtschaft.mobilitaet@lra-ebe.de.
Die Ebersberger Wirtschaftssenioren
Die Beratungen finden im Gründerzentrum ZamStarten, Markt-
platz 4, 85567 Grafing statt. Die Terminvereinbarung für 
einen Beratungstermin erfolgt über das Landratsamt Ebers-
berg telefonisch unter 08092 823 777 (erreichbar Montag bis 
Donnerstag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr).
Die IHK
Beratungstermine können unter www.terminland.de/
ihkmuenchen/ gebucht werden. Die Beratungstermine finden 
dienstags und donnerstags, jeweils um 9:00 Uhr, um 10:00 Uhr 
und um 13:30 Uhr online statt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website (https://
www.ihk-muenchen.de)der IHK für München und Oberbayern.

Neues Forum Frank Thomas Orthen Lars Holzner 
Stefan

Neues Forum Burghart 
Elisabeth

Gritscher 
Anton

Holzner 
Stefan

Wähler-
gemeinschaft
vor Ort

Huber Ludwig Mayr 
Josef jun.

Geitner Doris

21 dafür: 0 dagegen
3. Rechnungsprüfungsausschuss
Partei/
Wähler-
gruppe

Ausschussmit-
glied

Erste/r Stell-
vertreter/in

Zweite/r 
Stellver-
treter/in

CSU Klaß Michael Kern 
Maximilian

Bauer-
Eberhart 
Florian

CSU Burghart Franz Königer 
Emmeran

Diefenthaler 
Angelika

Bündnis 90/
Die Grünen

Pricha Margrit Freund 
Brigitte

Heigl 
Gabriele

Initiative für 
Pliening

Uffinger Markus Jell Stefan Geitner Doris

Neues Forum Frank Thomas Gritscher 
Anton

Orthen Lars

Wähler-
gemeinschaft 
vor Ort

Mayr Josef jun. Huber 
Ludwig

Geitner Doris

21 dafür: 0 dagegen
Als Vorsitzende/r des Rechnungsprüfungsausschusses wird 
bestimmt
Herrn Thomas Frank
21 dafür: 0 dagegen
Als stellvertretende/r Vorsitzende/r des Rechnungsprüfungs-
ausschusses wird bestimmt
Herrn Michael Klaß
21 dafür: 0 dagegen
Kommunalrecht - Bestellung von Referentinnen/Referenten
Der Gemeinderat bestellt Frau Angelika Diefenthaler zur 
Seniorenreferentin.
21 dafür: 0 dagegen
Der Gemeinderat bestellt Frau Kathleen Günnewicht zur 
Kinder- und Jugendreferentin.
21 dafür: 0 dagegen
Kommunalrecht - Entsendung in den Aufsichtsrat 
EBERwerk GmbH & Co. KG
Der Gemeinderat entsendet Herrn Ersten Bürgermeister Anton 
Holzner in den Aufsichtsrat der EBERwerk GmbH & Co. KG. Die 
Entsendung endet mit dem Ende der laufenden kommunalen 
Wahlzeit.
21 dafür: 0 dagegen
Kommunalrecht - Bestellung Vorstandsmitglied für die 
Volkshochschule Vaterstetten - Erwachsenenbildung e.V.
Der Gemeinderat bestellt Herrn Ersten Bürgermeister Anton 
Holzner als Mitglied des Vorstands der Volkshochschule Vater-
stetten - Erwachsenenbildung e.V.
21 dafür: 0 dagegen
Kommunalrecht - Fraktionssprecher bzw. Ansprechpartner
Fraktionsvorsitzende bzw. Ansprechpartner und deren Stellver-
treter sind:
Fraktion/
Gruppierung

Fraktions-
sprecher/
Ansprechpartner

Stellvertreter

CSU Klaß Michael Bauer-Eberhart 
Florian

Bündnis 90/Die 
Grünen

Heigl Gabriele Pricha Margrit

SPD Geitner Doris -
Initiative für 
Pliening

Uffinger Markus Jell Stefan

Neues Forum Frank Thomas Orthen Lars
Wählergruppe 
vor Ort

Huber Ludwig Mayr Josef jun.

mailto:wirtschaft.mobilitaet@lra-ebe.de
https://www.ihk-muenchen.de/de/
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- Information über alternative Wohnformen für ältere 
Menschen mit und ohne Pflegebedarf (z.B. Betreutes 
Wohnen, Wohngemeinschaften für Menschen mit Pflegebedarf)

- Information und Vermittlung zu externe Hilfsangeboten im 
Landkreis Ebersberg (z.B. Beratungsstellen, Betreuungs-
dienste, Selbsthilfegruppen)

- Information über Angebote für demenzielle Veränderungen 
und deren Angehörige

- Information über Entlastungsmöglichkeiten für pflegende 
Angehörige (z.B. Hilfsmittel, Pflegekurse, Reha)

- Information bei Schwerbehinderung
- Unterstützung und Weitervermittlung bei allen weiteren 

Fragen, die Sie zu den Themen Pflegebedürftigkeit und 
Hilfe im Alter haben

Bitte beachten Sie:
Bis auf weiteres sind persönliche Vorsprachen nur nach 
Terminvereinbarung möglich.
Zusätzlich bietet der Bezirk Oberbayern zu den Sozial-
leistungen einen wöchentlichen offenen Sprechtag im 
Kompetenzzentrum Grafing, Marktplatz 2 an: donnerstags von 
10 – 12 Uhr
Ab sofort können Sie gerne persönliche Beratungstermine tele-
fonisch unter 089 / 2198 - 21050 bzw. per
E-Mail an beratung-ebe@bezirk-oberbayern.de vereinbaren
Darüber hinaus stehen wir Ihnen auch weiterhin unter o.g. 
Kontaktdaten zur Verfügung.
Homepage: www.bezirk-oberbayern.de

Elternratgeber des Bayerischen 
Landesjugendamtes
www.baer.bayern.de (KG)

Kleine Impulse für Ihre persönliche 
Energiewende - Juni 2026
So kühlen Sie Ihre Wohnung richtig
Hitze belastet unsere Gesundheit – nicht nur draußen in der 
prallen Sonne, sondern auch drinnen im eigenen Zuhause. 
Die Wohnräume verlieren ihre Funktion als Rückzugs- und 
Erholungsort, wenn sie sich im Sommer zu stark erwärmen. 
Passend zum bundesweiten Hitzeaktionstag am 11. Juni 2026 
erhalten Sie hiermit einige Tipps, wie Sie sich vor zu warmen 
Temperaturen in Ihrem Zuhause schützen können.
Was bringen Sonnenschutzfolien und Thermo-Rollos?
Am besten gegen Wärme wirkt baulicher Hitzeschutz, also Roll-
laden oder andere Methoden der direkten Verschattung. Ist 
das nicht möglich, können Sie reflektierende Sonnenschutz-
folien außen am Fenster anbringen. Auch sie verhindern, dass 
ein großer Teil der Sonnenstrahlung überhaupt in den Raum 
gelangt. Eine weitere Option sind innenliegende Thermo-
Rollos: Ihre beschichtete Rückseite reflektiert das Sonnenlicht 
und reduziert so den Temperaturaustausch. Allerdings helfen 
Thermo-Rollos nur bedingt, denn sie verhindern nicht, dass 
sich die Luft zwischen der Fensterinnenseite und dem Rollo 
erwärmt.
Wann sollte ich im Sommer am besten lüften?
Am effektivsten lüften Sie in der Nacht, denn gegen 3 
Uhr nachts ist die Luft am kühlsten. Prüfen Sie deshalb, 
ob Sie Fenster die ganze Nacht über vollständig geöffnet 
lassen können. Mit den ersten Sonnenstrahlen steigen die 
Temperaturen. Ab dann sollten die Fenster den ganzen Tag 
über möglichst geschlossen bleiben. Trotzdem ist kurzes Stoß-
lüften (ca. 2 min) auch tagsüber wichtig, um Feuchtigkeit und 
verbrauchte Luft nach dem Schlafen, Duschen oder Kochen 
hinauszulassen.
Ist Durchzug wirklich sinnvoll?
Ja, Durchzug ist eine der schnellsten Möglichkeiten, warme 
Luft aus der Wohnung zu bekommen. Öffnen Sie dafür gegen-
überliegende Fenster und auch Türen zwischen den Räumen. 
Wichtig ist nur, die Fenster und Türen zu sichern, damit sie 
nicht durch den Luftzug zuschlagen und beschädigt werden.

Die Handwerkskammer
Beratungstermine finden regelmäßig mittwochs statt. Die 
Terminvereinbarung erfolgt telefonisch unter 0171 8655728 
oder per E-Mail unter christoph.molocher@hwk-muenchen.de.
Das Netzwerk HeimatUnternehmen
Beratungstermine nach Vereinbarung unter 
oberbayern-ost@heimatunternehmen.bayern oder telefonisch 
unter 0178 7644772.
Mittwochs sind Beratungstermine im Gründerzentrum 
ZamStarten, Marktplatz 4, 85567 Grafing möglich.
Die Wirtschaftsjunioren Erding-Ebersberg
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website 
( https://wj-erding-ebersberg.de) und per E-Mail unter georg.
gegenfurtner@gevas.ag oder telefonisch unter 0176 32765052.
Die UnternehmerFrauen im Handwerk
Beratungstermine finden ohne Abweichung an jedem dritten 
Donnerstag im Monat von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die 
Terminvereinbarung erfolgt telefonisch unter 0160 3566725.
Krankenkassen im Landkreis Ebersberg
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse
Beratungstermine: nach Vereinbarung per E-Mail unter 
bernhard.frey@by.aok.de oder telefonisch unter 08092 24861 
bzw. 0152 03467929.
BARMER Ebersberg
Beratungstermine: nach Vereinbarung per E-Mail unter 
sonja.toegl@barmer.de oder telefonisch unter 0171 5683520

Pflegestützpunkt  
des Landkreises Ebersberg
Der Pflegestützpunkt bietet telefonische und persönliche 
Beratung in Fragen der Versorgung bei Hilfe- und Pflege-
bedürftigkeit an. Die Beratung ist unabhängig, neutral und 
kostenfrei.
Das Angebot gilt für Ratsuchende, pflegebedürftige Menschen 
und auch Angehörige, welche sich im Hinblick auf sozialver-
sicherungsrechtliche Leistungsansprüche und externe Hilfs-
angebote im Landkreis Ebersberg informieren wollen.
Sie erreichen uns:
Telefonnummer 08092/823–702 oder per E-Mail:
pflegestuetzpunkt@lra-ebe.de und
persönlich im Kompetenzzentrum Grafing und in den Außen-
stellen.
Grafing Montag 13 - 16 Uhr

Mittwoch 13 - 17 Uhr
Donnerstag 13 - 17 Uhr
Freitag   8 - 12 Uhr

Ebersberg: Dienstag   8 - 12 Uhr
Donnerstag   8 - 17 Uhr

Poing: Montag 17 - 18 Uhr
Baldham: Mittwoch 13 - 17 Uhr
Glonn: Donnerstag   8 - 12 Uhr
Markt Schwaben: Montag   8 - 16 Uhr

Beim Pflegestützpunkt handelt es sich um ein wohnortnahes, 
neutrales und kostenloses Angebot zu allen Themen der Pflege 
und des Alters bzw. Älterwerdens. Sowohl pflegebedürftige 
Personen, deren Angehörige als auch interessierte Bürgerinnen 
und Bürger können sich an den Stützpunkt wenden.
Unser Beratungsangebot:
- Information über die Möglichkeit der ambulanten, 

teilstationären und stationären Pflege
- Beratung zu sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen 

z.B. aus der Kranken- und Pflegeversicherung
- Finanzierungsmöglichkeiten der Pflege und Unterstützung 

bei der Antragsstellung
- Beantragung eines Pflegegrades und Vorbereitung auf die 

Begutachtung durch den MD
- Aufzeigen von Möglichkeiten zum Verbleib in der eigenen 

Wohnung und Weitervermittlung an die entsprechende 
Fachstelle beim Landratsamt

mailto:beratung-ebe@bezirk-oberbayern.de
http://www.bezirk-oberbayern.de
mailto:christoph.molocher@hwk-muenchen.de
mailto:oberbayern-ost@heimatunternehmen.bayern
https://wj-erding-ebersberg.de/
https://wj-erding-ebersberg.de
mailto:georg.gegenfurtner@gevas.de
mailto:georg.gegenfurtner@gevas.de
mailto:bernhard.frey@by.aok.de
mailto:sonja.toegl@barmer.de
mailto:pflegestuetzpunkt@lra-ebe.de
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Wer auf einer Stempelkarte neun Punkte gesammelt hat, kommt 
in einen Lostopf und kann Genussgutscheine im Wert von bis 
zu 150 Euro gewinnen. Seien Sie dabei! Die Übersicht der 
Genuss-Partner finden Sie hier: www.energieagentur-ebe-m.
de/genusspartner
Jetzt mitmachen!
Steigen Sie aufs Rad, entdecken Sie Ihre Region und erleben 
Sie: Genuss beginnt oft schon mit der ersten Pedalumdrehung!
Die Anmeldung zum STADTRADELN ist möglich unter 
www.stadtradeln.de/landkreis-ebersberg

Kleine Impulse für Ihre  
persönliche Energiewende – Juli 2026

Erdwärme fürs Heizen nutzen
Geothermie ist der wissenschaftliche Begriff für die Wärme, die 
unter unseren Füßen in der Erde liegt. Dabei unterscheidet man 
grob zwischen zwei Formen: der oberflächennahen Geothermie 
und der Tiefengeothermie. Während die Tiefengeothermie 
wegen des hohen Aufwands ihrer Erschließung bis in mehrere 
tausend Meter Tiefe vor allem für größere Wärmenetze rentabel 
ist und genutzt wird, kann die oberflächennahe Geothermie bei 
der Sanierung des Eigenheims oder in nachbarschaftlichen 
Lösungen eine Rolle spielen. Das sollten Sie darüber wissen:
Von oberflächennaher Geothermie spricht man, wenn Wärme 
aus den oberen Erdschichten genutzt wird, also bis maximal 
in 400 Metern Tiefe. In diesem Bereich bleibt die Temperatur 
ab circa 10 bis 15 Metern Tiefe das ganze Jahr über konstant. 
Diese stabile Wärme eignet sich gut, um Gebäude effizient zu 
beheizen. Dabei spielen Wärmepumpen eine Schlüsselrolle, 
die das aus dem Boden entnommene Temperaturniveau so 
erhöhen, dass es für die Heizung nutzbar ist.
Je nach verfügbarem Platz und Grundwassersituation kommen 
unterschiedliche Systeme zur Beheizung von Ein- und Zwei-
familienhäusern zum Einsatz.
• Erdwärmesonden sind lange Rohre, die senkrecht in den 
Boden eingebracht werden. Durch diese Rohre zirkuliert eine 
Flüssigkeit, die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und zur 
Wärmepumpe transportiert. Da Erdwärmesonden nur wenig 
Platz an der Oberfläche benötigen, eignen sie sich besonders 
gut für kleinere Grundstücke oder dicht bebaute Gebiete. Für 
ihren Betrieb ist eine wasserrechtliche Erlaubnis der lokalen 
Behörden erforderlich.
• Wenn ausreichend Grundwasser vorhanden ist, kann 

dessen Wärme genutzt werden. Dafür kommen zwei 
Grundwasserbrunnen zum Einsatz. Das Grundwasser wird 
durch eine Tauchpumpe an die Erdoberfläche befördert, 
in den Wärmetauscher der Wärmepumpe geleitet und 
anschließend durch einen zweiten Brunnen wieder in 
den Untergrund zurückgeführt. Auch hier ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich. In unserer Region ist 
zudem zu berücksichtigen, dass im Großraum München 
der Grundwasserspiegel teils sinkt. Die Brunnen müssen 
also tief genug platziert werden, um auch bei sinkendem 
Grundwasserstand noch verlässlich arbeiten zu können.

• Erdwärmekollektoren werden horizontal in einer Tiefe 
von etwa ein bis zwei Metern im Boden verlegt. In ihnen 
zirkuliert ebenfalls eine Flüssigkeit, die Wärme aus dem 
Erdreich aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. 
Im Vergleich zu Erdwärmesonden lassen sich Erdwärme-
kollektoren einfacher installieren, benötigen jedoch mehr 
Platz. Deshalb eignen sie sich vor allem für Grundstücke 
mit größeren Gartenflächen.

Sie benötigen weitere Beratung?
Die Energieagentur Ebersberg-München gGmbH bietet Privat-
haushalten und Unternehmen eine unabhängige Energie-
beratung zu allen Fragen rund um Energieeinsparung, 
Heizungstausch und erneuerbare Energien, Klimaschutz und 
Klimaanpassung an, dies im Auftrag der Landkreise und in 
Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern. Vereinbaren 
Sie gerne einen Termin mit uns:
www.energieagentur-ebe-m.de/Beratung

Welche Rolle spielen Elektrogeräte bei Hitze in der 
Wohnung?
Jedes eingeschaltete Gerät gibt Wärme ab und trägt dazu bei, 
dass sich Räume entweder weiter erwärmen oder langsamer 
auskühlen. Deshalb kann es sich durchaus lohnen, unnötige 
Geräte wie Drucker, Fernseher, Kaffeemaschinen oder zusätz-
liche Beleuchtung konsequent auszuschalten, wenn sie gerade 
nicht gebraucht werden.
Wann sollte ich lüften, wenn ich Heuschnupfen habe?
Die beste Lüftungszeit hängt davon ab, ob Sie in der Stadt 
oder auf dem Land wohnen. In ländlichen Regionen ist die 
Pollenbelastung meist abends zwischen 19 und 24 Uhr am 
geringsten, während in Städten die frühen Morgenstunden 
zwischen 6 und 8 Uhr besser geeignet sind. Zusätzlich können 
Luftfilter in der Wohnung helfen, Allergene zu reduzieren und 
die Luftqualität zu verbessern. Die Energieagentur Ebersberg-
München gGmbH bietet Privathaushalten und Unternehmen 
eine unabhängige Energieberatung zu allen Fragen rund um 
Energieeinsparung, erneuerbare Energien, Klimaschutz und 
Klimaanpassung an, dies im Auftrag der Landkreise und in 
Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern. Bei weiter-
führenden Fragen vereinbaren Sie gerne einen Termin: www.
energieagentur-ebe-m.de/Beratung

STADTRADELN 2026 
im Landkreis Ebersberg: Radeln mit Genuss!
Freude am Radeln mit Genuss: Vom 20. Juni bis zum 10. Juli 
sind die Menschen im Landkreis Ebersberg wieder auf dem 
Radl unterwegs. Machen Sie mit!
Zusammen erreichen wir mehr, denn jeder Beitrag zählt: 
Bereits zum zehnten Mal findet das STADTRADELN im Land-
kreis Ebersberg statt. Vom 20. Juni bis zum 10. Juli sind in 
diesem Jahr wieder alle Menschen im Landkreis Ebersberg 
aufgerufen, ihr Auto im Alltag stehen zu lassen und sich auf 
ihr Fahrrad zu schwingen. Dabei gilt in diesem Jahr das Motto 
„Radeln mit Genuss!“ Denn Radeln soll vor allem auch Freude 
bringen – und möglichst viele Menschen in Bewegung bringen.
Dabei ist der gemeinsame Anspruch des Landkreises Ebers-
berg und der Energieagentur Ebersberg-München, die tollen 
Ergebnisse des Vorjahres zu schlagen: 2.262 Radlerinnen und 
Radler nahmen 2025 am STADTRADELN im Landkreis Ebers-
berg teil. Gemeinsam fuhren sie 346.615 Kilometer auf dem 
Rad zur Arbeit, zum Einkaufen oder in ihrer Freizeit durch die 
Gegend. Mit dem Umstieg vom Auto auf das Fahrrad für die 
alltäglichen Fahrten vermieden alle Radlerinnen und Radler 
zusammen im Aktionszeitraum 57 Tonnen CO2. „Das können 
wir auch in diesem Jahr sicher wieder steigern“, sagt Danijela 
Marin von der Energieagentur Ebersberg-München, die das 
STADTRADELN im Auftrag des Landkreises Ebersberg mit 
organisiert.
Besondere Highlights zum 10jährigen
Unter dem Motto „Radeln mit Genuss“ lädt das diesjährige 
Stadtradeln alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, die Freude 
am Fahrradfahren mit kulinarischen Erlebnissen zu verbinden. 
Ob allein, mit Freunden oder der Familie – im Mittelpunkt 
stehen Bewegung, Nachhaltigkeit und bewusster Genuss.
10 Jahre STADTRADELN – wir brauchen Kuchen!
Unmittelbar nach dem Start am 20. Juni geht eine der 
ungewöhnlichsten Aktionen des diesjährigen STADTRADELNs 
über die Bühne: ein Kuchenwettbewerb. Talentierte Hobby-
Bäckerinnen und Bäcker sind dazu aufgerufen einen Kuchen 
zu backen, der das Thema Radfahren und/oder STADT-
RADELN in den Vordergrund stellt. Von einer fachkundigen 
Jury bewertet und prämiert werden die Ergebnisse dann am 21. 
Juni auf dem Volksfestplatz in Ebersberg. Machen Sie mit und 
gewinnen Sie Geldpreise in einer Höhe von bis zu 150 Euro. 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.energieagentur-
ebe-m.de/kuchenwettbewerb
Punkte sammeln und gewinnen
Zusätzlich kann man während des STADTRADELNs durch 
eigenen Einsatz gewinnen. Bei ausgesuchten Partner-
Betrieben aus der Region kann man während einer Fahrradtour 
im STADTRADELN-Zeitraum Halt machen und einen Genuss-
Punkt sammeln. 

http://www.energieagentur-ebe-m.de/genusspartner
http://www.energieagentur-ebe-m.de/genusspartner
http://www.stadtradeln.de/landkreis-ebersberg
http://www.energieagentur-ebe-m.de/Beratung
http://www.energieagentur-ebe-m.de/Beratung
http://www.energieagentur-ebe-m.de/Beratung
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Die Änderung ist notwendig wegen der häufigen Notdienst-
änderungen und Apothekenschließungen, die in der Ver-
gangenheit zu falschen Notdienstauskünften geführt haben.

Wichtige Rufnummern

Beratungsstelle Frauennotruf Ebersberg
bei häuslicher und sexualisierter Gewalt
Bahnhofstr. 13 a, 85560 Ebersberg, Tel. 08092 88110
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
www.hilfetelefon.de, Tel. 08000 116 016
Sprechstunden der Gleichstellungsbeauftragten 
des Landkreises Ebersberg
Dienstag, 9:00 - 11:00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung, Tel. 08092 823-350 oder -149
Rentenberatung im Landratsamt Ebersberg, 08092 823-162
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen DONUM VITAE in Bayern e. V.
Sprechstunden jeden Dienstag, 09:30 - 13:30 Uhr
in Poing, Bürgerhaus/1.Stock, Bürgerstr. 1
Terminvereinbarung, Tel. 089 32708460
Familienberatung Ismaning im Landratsamt Ebersberg
jeden Mittwoch, 15:00 - 17:00 Uhr, Tel. 089 96079950
Der Kinderschutzbund Kreisverband Ebersberg e. V.
info@kinderschutzbund-ebersberg.de, Tel. 08092 84646
Suchtberatung am Gesundheitsamt Ebersberg
E-Mail: suchtberatung@lra-ebe.de, Tel. 08092 823539
Anonyme Alkoholiker
Treffen jeden Donnerstag, ab 19:30 Uhr
im Ev. Gemeindezentrum Poing, Gebrüder-Asam-Str. 6

10 Montagsimpulse Windenergie

Woher der Wind weht
Online-Veranstaltung zu Windenergie in der Region
Windenergie bewegt. Doch zwischen hitzigen Debatten, 
Schlagzeilen und Mythen bleibt oft wenig Raum für einen sach-
lichen Blick auf die tatsächlichen Fakten. Genau darum geht 
es am Montag, 20. Juli, 19 Uhr bei den nächsten Montags-
Impulsen der Energieagentur Ebersberg-München. Unter dem 
Titel „Windenergie in unserer Region: Fakten statt Mythen“ stellt 
diese Online-Veranstaltung den vielen Halbwahrheiten hand-
festes Wissen entgegen.
Im Gespräch mit Expertin Lisa Niedermaier, Leiterin des Teams 
Beratung Windenergie, werden aktuelle Entwicklungen ver-
ständlich eingeordnet und wissenschaftlich fundierte Hinter-
gründe erklärt – fernab von Mythen und Halbwahrheiten. 
Dabei geht es nicht nur um die Technik selbst, sondern 
auch um konkrete Projekte vor Ort: Welche Anlagen sind 
bereits umgesetzt, welche Planungen laufen derzeit und wie 
funktioniert eigentlich die sogenannte Vorranggebietsplanung?
Die Montags-ImpulsE finden einmal pro Quartal und in 
Kooperation mit dem Katholischen Kreisbildungswerk 
Ebersberg e. V. statt und richten sich an alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger. Nach einem Vortrag von Expertinnen 
und Experten werden die Fragen der Zuschauerinnen und 
Zuschauer beantwortet. Die Teilnahme an der Online-Ver-
anstaltung ist kostenfrei, die Anmeldung finden Sie unter www.
ea-ebe-m.de/montagsimpulse

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Ver-
einigungen ist unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 
116 117 kostenlos erreichbar.
In absoluten Notfällen, wie lebensbedrohlichen Verletzungen 
und Erkrankungen, wenden Sie sich bitte auch weiterhin direkt 
an die Bayerische Rettungsleitstelle - Telefonnummer 112. (KG)

Zahnärzte
Wichtige Änderung:
Ab 2026 wird uns keine Übersicht der Notdienst-Praxen 
mehr zur Verfügung gestellt.
Der stets aktuelle Notdienst der Zahnärzte kann im Internet 
unter www.notdienst-zahn.de abgerufen werden. (TL)

Apotheken
Beginn um 8:30 Uhr, Ende am darauffolgenden Tag um 8:30 
Uhr. Die Inanspruchnahme während der allgemeinen Laden-
schlusszeiten kostet eine Notdienstgebühr von einmalig 2,50 €.
Der Notdienst unterliegt einem ständigen Änderungsservice 
und ist unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. 
(KG)

Änderung des Apothekennotdienstes ab 2025
Leider hat sich der Apothekennotdienst ab 2025 geändert. 
Es gibt keine festen Notdienstgruppen mehr für die einzelnen 
Landkreise. Zukünftig kann nur noch wöchentlich der Apo-
thekennotdienst auf folgender Seite der Landesapotheker-
kammer Bayern abgerufen werden: 
www.blak.de/notdienstsuche

http://www.notdienst-zahn.de/
http://www.blak.de/notdienstsuche
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Telefonseelsorge
Evangelische Telefonseelsorge Beratungstelefon: 
0800 1110111
Katholische Telefonseelsorge Beratungstelefon: 0800 1110222
Die Beratung der Telefonseelsorge ist unabhängig von 
Religion, Nationalität und Lebensweise.
Schuldner- und Insolvenzberatung Diakonisches Werk 
Rosenheim
Floßmannstr. 2, 85560 Ebersberg, Tel. 08092 2321020
Fax 08092 2321022, Beratungsgespräche nach  
Terminvereinbarung
Außensprechstunden in Markt Schwaben 
nach tel. Vereinbarung
Sprechzeiten am Telefon
Mo. + Do. 14:00-15:00 Uhr, Di. 10:00-11:00 Uhr, 
Fr. 09:00-10:00 Uhr
Fachstelle zur Verhinderung
von Obdachlosigkeit, Tel. 08092 8604914
Sprechstunden im Bürgerhaus Poing, Bürgerstraße 1
montags und dienstags, 8:00 - 12:00 Uhr
Jugendmigrationsdienst
Beratungsstelle für junge Migrantinnen und Migranten im 
nördlichen Landkreis Ebersberg - Ansprechpartner: Robert 
Obermayr
Sprechzeiten:
Sozialraumbüro Ebersberg, Floßmannstraße 2
Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10:00 - 15:00 Uhr
Sozialraumbüro Markt Schwaben, Webergasse 5
Mittwoch, 14:00 - 17:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung:, Tel. 0176 28457284
gKu VE München-Ost (Wasser / Abwasser) Tel. 08121 701-0
Rufbereitschaft: Tel. 08106 24250
aktueller Durchsagedienst: Tel. 701-41
Störungsmeldestelle Kanalbetrieb, Tel. 0171 7628859
Stromversorgung Bayernwerk AG
Technischer Kundenservice, Tel. 0941 28003311
Störungsnummer, Tel. 0941 28003366
Gaswache, Tel. 089 153016
Fluglärm - Beschwerdetelefon  
der Flughafen München GmbH
E-Mail: luftamt@reg-ob.bayern.de, Tel. 089 975-40410 (KG)
DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung
Bund, Klaus Wriedt, gibt Ihnen kostenlose Auskunft zu Fragen
der gesetzlichen Rentenversicherung und Hilfe bei der Konten-
klärung und Beantragung von Renten.
Terminvereinbarung: Tel. 089 99273947

Standesamtliche Nachrichten

Verstorben sind:
Herr Milić Sučević, Gelting, im Alter von 77 Jahren
Herr Herbert Schwaiger, Pliening, im Alter von 78 Jahren
Herr Hannes Gernot Otto Dressel,  
Pliening, im Alter von 82 Jahren
Frau Daniela Irene Trützschler (geb. Konstandt), 
Pliening, im Alter von 56 Jahren
Frau Sophie Bichler (geb. Bauer), 
Gelting, im Alter von 86 Jahren
Frau Maria Gaigl (geb. Greska), 
Pliening, im Alter von 66 Jahren
Frau Sabine Margarete Ehrig (geb. Kansy), 
Landsham, im Alter von 72 Jahren
(MH)

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkohol-, Drogen-, 
Medikamenten-, Spielsüchtigen usw., Markt Schwaben
Auskunft bei der Fachambulanz
für Suchtkranke, Tel. 08092 2324150
Blaues Kreuz
Begegnungsgruppe für Alkoholkranke und Angehörige, sowie 
für jedermann zur Information. 
Treffen jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Evangelischen 
Gemeindezentrum Altenerding, Wendelsteinstr. 12 
Kontakt:, Tel. 089 9033017
Deutscher Diabetiker-Bund
Kontaktadresse Ebersberg, Postfach, 85551 Ebersberg
Tel./Anrufb. 08092 22664
Nachbarschaftshilfe Kirchheim e.V.
ambulante Pflege, (Demenz-)Betreuung, hauswirtschaftliche 
Unterstützungsleistungen, Fahr- und Begleitdienste, Betreutes 
Wohnen zu Hause, Kinderbetreuung, Heimstettner Straße 2, 
85551 Kirchheim, Tel. 089 903 07 59, 
E-Mail info@nbhk.de, Homepage www.nbhk.de
Kinderspielgruppe „Kirchheimer Zwerge“:
Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz 2, 85551 Kirchheim, 
Tel. 0176 234 59 372,
Leitung Frau Isabelle Rothe, 
Öffnungszeiten MO – FR 8:00 – 12:00 Uhr
Nachbarschaftshilfe Poing, Pliening e. V.
Unterstützung von Seniorinnen und Senioren, sowie Bügerinnen 
und Bürgern, die Hilfe im Alltag benötigen: Ambulante Pflege, 
Hauswirtschaftliche Hilfe, Betreutes Wohnen zu Hause, Mobiler 
Mittagstisch.
Hauptstraße 15, 85586 Poing, Tel.: 08121 7671940
E-Mail: info@deine-nbh-poing.de, 
Web: https://nbh.poing-pliening.de/
EUTB Oberbayern Nord-Ost
Beratung von Menschen mit Behinderungen (körperlich, 
geistig, psychisch) und ihrer Angehörigen in allen Fragen der 
Teilhabe
Marktplatz 28, 85570 Markt Schwaben, Tel: 08121 8830890
Sprechstunden: MO-DO 10:00 - 14:00 Uhr
E-Mail: eutb.ono@ospe-ev.de;
Internet: http://www.etub-ospe.de
Pflegestern Seniorenservice gGmbH
Gruber Str. 46 b, 85586 Poing, Tel. 08121 76094-60
E-Mail: sekretariat@pflegesterngmbh.de
Ambulanter Pflegedienst, 08121 256299
Betreutes Wohnen zu Hause, 08121 256399
Pflegeplatzbelegung Seniorenzentrum Poing, 08121 256401
Pflegeplatzbelegung Seniorenzentrum Finsing, 08121 22061-14
Caritas-Zentrum für den Landkreis Ebersberg
Bahnhofstr. 1, Grafing/Außenstelle Färbergasse 32, 
Markt Schwaben
Soziale Dienste, Tel. 08092 2324111 /, 08121 220713
ambulante Kranken- und Altenpflege 
Tel. 08092 2323110 / 08121 220711
Beratung für Eltern, Kinder u. Jugendliche
Tel. 08092 2324130 / 08121 220714
Fachambulanz für Suchterkrankungen, 
Tel. 08092 2324150 /, 08121 220716
E-Mail: cz-ebe@caritasmuenchen.de, 
Internet: www.caritas.de/onlineberatung
Außensprechstunde im Bürgerhaus Poing, Bürgerstr. 1:
jeden Dienstag von 17:00 - 18:00 Uhr
Christophorus Hospizverein im Landkreis Ebersberg e.V.
Ignaz-Perner-Straße 9, 85560 Ebersberg
Telefonische Beratung, Telefon: 08092 / 256985
kontakt@hospizverein-ebersberg.de
http://www.hospizverein-ebersberg.de
Krisendienst Psychiatrie
Soforthilfe bei seelischen Krisen
täglich 9:00 - 24:00 Uhr, Tel. 0180 6553000

mailto:info@nbhk.de
http://www.nbhk.de
mailto:kontakt@hospizverein-ebersberg.de
http://www.hospizverein-ebersberg.de
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18:00 Gelting Festgottesdienst zum 80-jährigen Jubiläum 
der Stoabergler Gelting

Sonntag, 14.06.2026
08:30 Pliening Gottesdienst
10:00 Finsing Pfarrgottesdienst
11:15 Finsing Tauffeier
13:30 Neufinsing Kraftwerkskapelle Rosenkranz
15:00 Pliening Schätzlkapelle „Barmherzigkeitsrosen-

kranz“
19:00 Finsing Rosenkranz
Montag, 15.06.2026
19:00 Finsing Gottesdienst
Mittwoch, 17.06.2026
19:00 Gelting Gottesdienst
Samstag, 20.06.2026
19:00 Gelting Rosenkranz
19:00 Finsing Vorabendgottesdienst
Sonntag, 21.06.2026
08:30 Finsing Wortgottesdienst
10:00 Finsing Kindergottesdienst
10:00 Gelting Wortgottesdienst
19:00 Finsing Rosenkranz
Mittwoch, 24.06.2026
10:30 Neufinising Seniorenheim Gottesdienst
Samstag, 27.06.2026
19:00 Gelting Vorabendgottesdienst
Sonntag, 28.06.2026
08:30 Pliening Gottesdienst
10:00 Finsing Pfarrgottesdienst
11:15 Finsing Tauffeier
19:00 Finsing Rosenkranz
Montag, 29.06.2026
19:00 Finsing Gottesdienst

Pfarrverband St. Peter, Heimstetten - 
St. Andreas, Kirchheim - St. Stephanus, Landsham
St. Andreas, Kirchheim, Tel: 90 97 97 90
St. Peter, Heimstetten, Tel: 904 33 35
St. Stephanus, Landsham, Tel: 90 97 97 90
Neu: Notfallhandy vom Pfarrverband 
für Trauerfälle: 01515 3383980
Seelsorge-Notfallhandy: 0162 4169359
Di 02.06.

St. Peter Kein Gottesdienst
Mi 03.06.
18:00 Uhr St. Peter Aussetzung und Anbetung des 

Allerheiligsten
Do 04.06. – Hochfest des Leibes und Blutes Christi - 
Fronleichnam
09:00 Uhr Collegium 

2000
Festgottesdienst am Collegium 
2000, Prozession durch den Orts-
park, anschließend gemütliches Bei-
sammensein im Pfarrsaal St. Peter

Sa 06.06.
14:30 Uhr St. Peter Tauffeier
18:00 Uhr St. Andreas Vorabendgottesdienst
So 07.06. – 10. Sonntag im Jahreskreis
08:45 Uhr St. Stephanus Festgottesdienst zu Fronleichnam, 

kleine Prozession
09:45 Uhr St. Andreas Wort-Gottes-Feier, anschließend 

Frühschoppen im Stüberl
11:00 Uhr St. Peter Wort-Gottes-Feier
19:00 Uhr St. Peter Ökum. Taizé-Andacht
Di 09.06.
18:00 Uhr St. Andreas Eucharistiefeier
Do 11.06.
18:00 Uhr St. Andreas Eucharistiefeier
Sa 13.06.
11:00 Uhr UlrichskapelleTauffeier
18:00 Uhr St. Peter Vorabendgottesdienst

Wir gratulieren

Zum Geburtstag:
18.06. Frau Karin Mayer-Letsch �  70 Jahre

(MS)

Zum Jubiläum:
60. Ehejubiläum: Wilhelm und Marianne Hoffmann, Pliening
60. Ehejubiläum: Franz und Maria Lorenz, Pliening
50. Ehejubiläum: Armin und Helga Birk, Pliening

(MS)

Zur Geburt eines Kindes:
Frau Katrin & Herrn Stefan Rother, Landsham
Tochter Antonia Rosalie
Frau Lisa & Herrn Fabian Berninger, Ottersberg
Tochter Emilie
Frau Bettina & Herrn Franz Eberhart, Pliening
Sohn Xaver Georg
(MH)

Kirchliche Nachrichten

Katholisches Pfarramt Gelting
Katholisches Pfarramt Gelting
Mkt. Schwabener Str. 15
85652 Pliening
Tel.: 08121 81469
Fax: 08121 80892
E-mail: pv-gelting-finsing@ebmuc.de

Gottesdienstordnung Juni 2026
Donnerstag, HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES 
CHRISTI - Fronleichnam, 04.06.2026
09:00 Pliening Festgottesdienst zu Fronleichnam mit 

Prozession (Pliening)
anschließend Frühschoppen im Bürger-
haus Pliening

Samstag, 06.06.2026
19:00 Gelting Vorabendgottesdienst
Sonntag, 07.06.2026
08:30 Finsing Festgottesdienst zu Fronleichnam mit 

Prozession (Hofener Str.)
anschließend Pfarrfest im Pfarrgarten

Montag, 08.06.2026
19:00 Finsing Gottesdienst
Mittwoch, 10.06.2026

Das Pfarrbüro ist heute geschlossen und 
auch telefonisch nicht erreichbar

10:30 Neufinising Seniorenheim Gottesdienst
19:00 Gelting Gottesdienst
Samstag, 13.06.2026
14:00 Finsing Tauffeier
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Poing
Gebr.-Asam-Str. 6, 85586 Poing
www.christuskirche-poing.de
Pfarrer: Michael Simonsen: michael.simonsen@elkb.de
Pfarrerin: Sonja Simonsen: sonja.simonsen@elkb.de
Diakon: Ferdinand Hermann: ferdinand.hermann@elkb.de
Büro: Sandra Göttmann: pfarramt.poing@elkb.de, Tel: 08121 – 971736, 
Mo - Mi, 9-12 Uhr, Di 14-17 Uhr, Fr 11-12 Uhr geöffnet.
Das Pfarrbüro hat vom 1.6.- 5.6. geschlossen. Vom 26.5. - 7.6. 
ist Pfarrer Neeb im Dienst: andreas.neeb@elkb.de; Tel.: 400 40
Dienstag, 02.06.
15.00 Uhr: Tanz einfach mit!

Reinhard Limmer-Seidt ist ausgebildeter Tanzleiter 
für Senioren und tanzt seit vielen Jahren Tänze 
aus aller Welt. Eine Schnupperstunde ist kosten-
los!
Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Reinhard Limmer-Seidt

Mittwoch, 03.06.
10.00 Uhr: Poinger Tafel - Lebensmittelausgabe

Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Christine Bloch+Team

Donnerstag, 04.06.
09.00 Uhr: Bastelkreis

Gemeindesaal (EG)
mit: Edeltraud Steidle

Sonntag, 07.06. - 1. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr: Gottesdienst in Markt Schwaben!

Philippuskirche Markt Schwaben
mit: Prädikant Martin Beike

18.00 Uhr: Brot&Seele: Spieleabend m. Brotzeit im 
Gemeindesaal u. ab 20 Uhr Andacht in der 
Christuskirche
Gemeindesaal (EG)
mit: Pfrin Sonja Simonsen

Montag, 08.06.
19.30 Uhr: Gospelchor „Good News“

Ev. Gemeindezentrum Markt Schwaben
mit: Christiane Iwainski

19.30 Uhr: Posaunenchorprobe
Gemeindesaal (EG)
mit: Sophia Hehmann

Dienstag, 09.06.
15.00 Uhr: Tanz einfach mit!

Reinhard Limmer-Seidt ist ausgebildeter Tanzleiter 
für Senioren und tanzt seit vielen Jahren Tänze 
aus aller Welt. Eine Schnupperstunde ist kosten-
los!
Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Reinhard Limmer-Seidt

Mittwoch, 10.06.
10.00 Uhr: Poinger Tafel - Lebensmittelausgabe

Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Christine Bloch+Team

10.00 Uhr: Poinger Tafel - Lebensmittelausgabe
Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Christine Bloch+Team

17.30 Uhr: Weltladen geöffnet
Donnerstag, 11.06.
09.00 Uhr: Bastelkreis

Gemeindesaal (EG)
mit: Edeltraud Steidle

17.00 Uhr: Kinderchor
Musik-Raum, 1. Stock links, Christuskirche Poing
mit: Christiane Iwainski

19.30 Uhr: Kantorei
Musik-Raum, 1. Stock links, Christuskirche Poing
mit: Christiane Iwainski

Sonntag, 14.06. - 2. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr: Gottesdienst m. Abendmahl, parallel KiGo

Christuskirche Poing
mit: Pfr. Michael Simonsen

11.00 Uhr: Weltladen geöffnet

So 14.06. – 11. Sonntag im Jahreskreis
08:45 Uhr St. Stephanus Eucharistiefeier
09:45 Uhr St. Andreas Wort-Gottes-Feier
11:00 Uhr St. Peter Eucharistiefeier / 

Familiengottesdienst
Di 16.06.
18:00 Uhr St. Peter Eucharistiefeier
Do 18.06.
18:00 Uhr St. Andreas Eucharistiefeier
Sa 20.06.
18:00 Uhr St. Peter Vorabendgottesdienst
So 21.06. – 12. Sonntag im Jahreskreis
08:45 Uhr St. Stephanus Eucharistiefeier
11:00 Uhr St. Peter Kleinkindergottesdienst
11:00 Uhr St. Peter Eucharistiefeier
11:00 Uhr St. Peter Eucharistiefeier
Di 23.06.
18:00 Uhr St. Andreas Gottesdienst
Do 25.06.
18:00 Uhr St. Andreas Gottesdienst
Sa 27.06.
18:00 Uhr St. Peter Festgottesdienst zum Patrozinium, 

musikalische Begleitung durch 
Oratorienchor Heimstetten

So 28.06. – 13. Sonntag im Jahreskreis
08:45 Uhr St. Stephanus Eucharistiefeier
09:45 Uhr St. Andreas Eucharistiefeier
11:00 Uhr St. Peter Eucharistiefeier
Di 30.06.
18:00 Uhr St. Peter Eucharistiefeier

Termine:

Mo 01.06.
19:30 Uhr PH St. 

Andreas
„Sing mit - offenes bayerisches 
Singen mit Kaspar Gehr“

Di 02.06.
15:00 Uhr PH St. Peter Café Malta
Mo 08.06.
19:00 Uhr PH St. Peter Gesprächskreis Mütter behinderter 

oder chronisch kranker Kinder
Mi 10.06.
16:00 Uhr PH St. Peter Zeit für Gott, Zeit für Jesus – „Jesus 

zeigt uns sein Herz“
Do 11.06.
14:00 Uhr PH St. 

Andreas
Seniorennachmittag

Bücherantiquariat St. Peter

Fr 12.06.
11:00 – 
17:00 Uhr

PH St. Peter Bücherantiquariat – Großer Verkauf 
im Pfarrzentrum

Sa 13.06.
11:00 – 
17:00 Uhr

PH St. Peter Bücherantiquariat – Großer Verkauf 
im Pfarrzentrum

So 14.06.
11:00 – 
17:00 Uhr

PH St. Peter Bücherantiquariat – Großer Verkauf 
im Pfarrzentrum

Mi 17.06.
16:00 Uhr PH St. Peter „Zeit für Gott, Zeit mit Jesus“ - Treff 

für Kinder ab der 3. Klasse
Do 25.06.
15:00 Uhr PH St. Peter Seniorennachmittag

Sa 27.06. – Patrozinium St. Peter
14:30 Uhr Kaffee und Kuchen
15:00 Uhr Auftritt St. Peter Singers
16:00 Uhr Auftritt Sepp Dirl mit seiner Drehorgel
17:00 Uhr Auftritt Chor ImPuls
18:00 Uhr Festgottesdienst

Anschließend Abendessen
Ca. 19:30 Auftritt Munich Jazz Company Fortsetzung Seite 22

http://www.christuskirche-poing.de
mailto:michael.simonsen@elkb.de
mailto:sonja.simonsen@elkb.de
mailto:ferdinand.hermann@elkb.de
mailto:pfarramt.poing@elkb.de
mailto:andreas.neeb@elkb.de
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Parkplatz vor dem Pfarrhaus
mit: Sandra Göttmann

14.00 Uhr: “einfach heiraten“ - Segen für Lang-& Kurzent-
schlossene : einfach heiraten
einfach heiraten 2026, Christophorus-Kapelle im 
Flughafen
Christophorus-Kapelle im Flughafen
mit: Dekan Christian Weigl

Sonntag, 28.06. - 4. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr: Gottesdienst, parallel KiGo

Christuskirche Poing
mit: Pfrin Sonja Simonsen

11.00 Uhr: Weltladen geöffnet
Montag, 29.06.
19.30 Uhr: Gospelchor „Good News“

Ev. Gemeindezentrum Markt Schwaben
mit: Christiane Iwainski

19.30 Uhr: Posaunenchorprobe
Gemeindesaal (EG)
mit: Sophia Hehmann

Dienstag, 30.06.
15.00 Uhr: Tanz einfach mit!

Reinhard Limmer-Seidt ist ausgebildeter Tanzleiter 
für Senioren und tanzt seit vielen Jahren Tänze 
aus aller Welt. Eine Schnupperstunde ist kosten-
los!
Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Reinhard Limmer-Seidt

Freie Evangelische Gemeinde  
Markt Schwaben
Pastor Andreas Engelbert
Wiegenfeldring 2b, 85570 Markt Schwaben
Tel. 08121 7922556
Internet: www.feg-marktschwaben.de
Gottesdienste jeweils mit parallelem Livestream: 
live.feg-marktschwaben.de
Sonntag, 07.06.2026
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 

Predigt Pastor Andreas Engelbert
Sonntag, 14.06.2026
10:00 Uhr Familiengottesdienst, Predigt Pastor Lars Göhl von 

KEB München (Kinder entdecken die Bibel)
Sonntag, 21.06.2026
10:00 Uhr Gottesdienst, Predigt Pastor Andreas Engelbert
Sonntag, 28.06.2026
10:00 Uhr Gottesdienst, Predigt Pastor Andreas Engelbert

Parallel zum Gottesdienst findet Kindergottesdienst in drei 
Altersgruppen (ab 3 Jahre – Kindergarten, Pinguine-Gruppe 
| 1.-3. Klasse, Füchse-Gruppe | 4.-6. Klasse, Wölfe-Gruppe) 
statt.
Für Eltern mit Kleinkindern (0-2) gibt es den Ameisenraum 
im Untergeschoss. Es sind ausreichend Spielmöglichkeiten 
vorhanden und der Gottesdienst kann über einen TV mit-
verfolgt werden.
Wenn Sie nicht vor Ort am Gottesdienst teilnehmen können 
oder wollen, haben Sie die Möglichkeit, von zuhause über den 
Livestream den Gottesdienst mitzufeiern.
Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage unter 
http://www.feg-marktschwaben.de
Regelmäßige wöchentliche Termine
Jeden Mittwoch: Senioren-Bibelgesprächskreis 
um 15:00 Uhr im Gemeindehaus
am 03.06., 10.06., 17.06. und am 24.06.2026
Teenkreis für Teens ab 12 Jahren
immer samstags außerhalb der Ferien von 18:30 – 20:30 Uhr
Spaß, Spiel, Spannung, Gemeinschaft und ein gemeinsames 
Abendessen erwarten euch...
am 13.06., 20.06. und am 27.06.2026

Montag, 15.06.
15.00 Uhr: Gemeindenachmittag : Herzliche Einladung! Das 

Thema steht noch nicht fest.
Gemeindesaal (EG)
mit: Pfr. Michael Simonsen

19.30 Uhr: Gospelchor „Good News“
Ev. Gemeindezentrum Markt Schwaben
mit: Christiane Iwainski

19.30 Uhr: Posaunenchorprobe
Gemeindesaal (EG)
mit: Sophia Hehmann

Dienstag, 16.06.
15.00 Uhr: Tanz einfach mit!

Reinhard Limmer-Seidt ist ausgebildeter Tanzleiter 
für Senioren und tanzt seit vielen Jahren Tänze 
aus aller Welt. Eine Schnupperstunde ist kosten-
los!
Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Reinhard Limmer-Seidt

Mittwoch, 17.06.
10.00 Uhr: Poinger Tafel - Lebensmittelausgabe

Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Christine Bloch+Team

17.30 Uhr: Weltladen geöffnet
Donnerstag, 18.06.
09.00 Uhr: Bastelkreis

Gemeindesaal (EG)
mit: Edeltraud Steidle

17.00 Uhr: Kinderchor
Musik-Raum, 1. Stock links, Christuskirche Poing
mit: Christiane Iwainski

19.30 Uhr: Kantorei
Musik-Raum, 1. Stock links, Christuskirche Poing
mit: Christiane Iwainski

Sonntag, 21.06. - 3. So. n. Trinitatis
11.00 Uhr: Dekanatsgottesdienst und Dekanatsfest in Fraun-

berg : „Es gibt nix Bessas wie wos Guads!“ oder : 
„Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb. 21,5)
Schloßpark von Schloß Fraunberg
mit: Margarete Forgber, Dekanatssekretariat

Montag, 22.06.
19.30 Uhr: Gospelchor „Good News“

Ev. Gemeindezentrum Markt Schwaben
mit: Christiane Iwainski

19.30 Uhr: Posaunenchorprobe
Gemeindesaal (EG)
mit: Sophia Hehmann

Dienstag, 23.06.
15.00 Uhr: Tanz einfach mit!

Reinhard Limmer-Seidt ist ausgebildeter Tanzleiter 
für Senioren und tanzt seit vielen Jahren Tänze 
aus aller Welt. Eine Schnupperstunde ist kosten-
los!
Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Reinhard Limmer-Seidt

Mittwoch, 24.06. - 
Tag der Geburt Johannes des Täufers (Johannis)
10.00 Uhr: Poinger Tafel - Lebensmittelausgabe

Christuskirche Festsaal (UG)
mit: Christine Bloch+Team

17.30: Weltladen geöffnet
Donnerstag, 25.06.
09.00 Uhr: Bastelkreis

Gemeindesaal (EG)
mit: Edeltraud Steidle

17.00 Uhr: Kinderchor
Musik-Raum, 1. Stock links, Christuskirche Poing
mit: Christiane Iwainski

19.30 Uhr: Kantorei
Musik-Raum, 1. Stock links, Christuskirche Poing
mit: Christiane Iwainski

Freitag, 26.06.
12.00 Uhr: Altpapiersammlung : Danke für Ihre Papier- und 

Kartonspenden!

http://www.feg-marktschwaben.de
http://www.feg-marktschwaben.de
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alter – angepasst an Entwicklung, Interessen und Bedürf-
nisse der Kinder. Vom Krippenalter an sammeln Kinder bei 
uns Erfahrungen, die sie stark und sicher für ihren weiteren 
Bildungsweg machen. Im Alltag fördern wir deshalb kontinuier-
lich sogenannte Vorläuferfähigkeiten für das Lernen: Sprache, 
Selbstständigkeit, Feinmotorik, Konzentration, Mengenver-
ständnis, soziale Kompetenzen, Frustrationstoleranz und 
vieles mehr. Um die Stifthaltung zu üben brauchen wir nicht 
unbedingt einen Stift in der Hand. Pinsel, Strohhalm, Holzstäb-
chen und vieles mehr trainieren die gesamte Morotik ebenso.
Zusätzlich finden natürlich auch gezielte Angebote für unsere 
zukünftigen Schulkinder statt. Im Rahmen unseres Programms 
„Wuppie“ erleben die Kinder regelmäßig spezielle Einheiten 
zur Sprachförderung, Wahrnehmung und phonologischen 
Bewusstheit – wichtige Grundlagen für das spätere Lesen- und 
Schreibenlernen.
Aktuell beschäftigen wir uns dabei intensiv mit den Themen: 
Körperbewusstsein / Gefühle und Emotionen/ Körperfunktionen/ 
Körperwissen.
Denn Kinder, die ihren eigenen Körper wahrnehmen, Gefühle 
benennen und Bedürfnisse ausdrücken können, entwickeln 
wichtige Grundlagen für Selbstvertrauen, Selbstschutz und 
soziale Stärke.

Hauswirtschaft erleben – Lernen fürs Leben
Besonders beliebt sind derzeit unsere hauswirtschaftlichen 
Angebote. Gemeinsam wird gebacken, gerührt, geknetet und 
vorbereitet. Oft entsteht zunächst am Vormittag ein Teig für 
Brot oder Kuchen, der am nächsten Tag weiterverarbeitet und 
schließlich gemeinsam verspeist wird – manchmal sogar mit 
frischem Kräuterquark aus unseren eigenen Kräutern.
Dabei lernen die Kinder weit mehr als „nur“ Backen:
Sie messen Zutaten ab, planen Arbeitsschritte, warten ab, 
beobachten Veränderungen und erleben Gemeinschaft. Ganz 
nebenbei werden Sprache, Feinmotorik, mathematisches Ver-
ständnis, Konzentration und Selbstständigkeit gefördert.
Es ist immer wieder schön zu beobachten, mit welcher 
Begeisterung und Ernsthaftigkeit die Kinder diese Aufgaben 
übernehmen und wie stolz sie auf das gemeinsam Geschaffene 
sind.

Frühling und Sommer im Garten
Auch unser Garten verwandelt sich derzeit wieder in einen 
lebendigen Lern- und Erlebnisraum. Gemeinsam bereiten wir 
die Hochbeete vor, pflanzen vorgezogenes Gemüse aus und 
beobachten, wie aus kleinen Samen langsam kräftige Pflanzen 
werden. Besonders spannend ist für die Kinder zu erleben, wie 
sich Pflanzen verändern, was sie zum Wachsen brauchen und 
wie Verantwortung für etwas Lebendiges übernommen werden 
kann.
Ein kreatives Projekt war außerdem das Bepflanzen alter 
Gummistiefel. Mit viel Freude entstanden daraus kleine bunte 
Pflanzgefäße, die nun unseren Außenbereich schmücken.
Neben Naturerfahrungen stehen aktuell auch viele Bewegungs- 
und Kreativangebote im Mittelpunkt: Wasserspiele mit und 
ohne Farbe/Bauen von Wasserstraßen und Wasserbahnen 
mit offenen Materialien/ Konstruieren und Experimentieren mit 
Kisten, Rohren und Alltagsmaterialien/ Höhlenbau mit Picknick-
decken und Tüchern/ gemeinsames fantasievolles Rollenspiel 
im Freien
Gerade beim freien Spiel draußen erleben wir immer wieder, 
wie kreativ, motiviert und ausgeglichen Kinder werden, wenn 
sie Raum für eigenes Tun erhalten. Sie planen, diskutieren, 
entwickeln Ideen weiter und finden gemeinsam Lösungen – 
wichtige Fähigkeiten für das ganze Leben.

Gewaltfreie Erziehung – ein wichtiges Zeichen
Am 30.4. war wieder der „Tag der gewaltfreien Erziehung“ – ein 
Thema, das uns als pädagogische Einrichtung besonders am 
Herzen liegt. Gewaltfreie Erziehung bedeutet für uns weit mehr 
als der Verzicht auf körperliche Strafen. Es geht darum, Kinder 
achtsam, respektvoll und wertschätzend zu begleiten. Kinder 
brauchen Erwachsene, die sie ernst nehmen, ihre Gefühle 
wahrnehmen, Orientierung geben und gleichzeitig Schutz und 
Sicherheit vermitteln sowie unser Gewaltbewusstsein immer 
wieder zu schärfen.

Kleingruppen
In den Kleingruppen findet statt, wofür am Sonntagmorgen 
im Gottesdienst weniger Platz ist. In privaten Wohnungen und 
kleinem Kreis gibt es Raum, sich persönlich über Gott und die 
Bibel auszutauschen, Fragen zu stellen, Zweifel zu äußern und 
Alltag zu teilen.
Wir haben zeitlich unbefristete Kleingruppen und zeitlich 
begrenzte Semestergruppen. Wenn Sie Interesse an einer 
solchen Gruppe haben, finden Sie alle wichtigen Infos und 
Kontakt auf unserer Homepage unter „Gemeinde erleben!“
Mehr Informationen über die FeG Markt Schwaben sowie eine 
Wegbeschreibung zum Gemeindezentrum finden Sie im Inter-
net unter:
http://www.feg-marktschwaben.de

Jehovas Zeugen Versammlung Poing
Gottesdienst der Zeugen Jehovas
Königreichssaal in Heimstetten, Klausnerring 5,
85551 Kirchheim
Wir laden ein:
Die Zusammenkünfte finden jeden Sonntag um 17:30 Uhr 
statt. Sie sind praxisbezogen und die Bibel steht im Vorder-
grund. Es wird ein 30-minütiger biblischer Vortrag gehalten.
Vortragsthemen
So. 07.06.26 Können wir ewig leben? Wenn ja, wie?
So. 14.06.26 Welche Zukunft hat die Religion?
So. 21.06.26 Ein geeintes Volk wird gerettet
So. 28.06.26 „Wie kann man ewiges Leben ernten?“

Gottesdienste als Hybridveranstaltung – digital und vor 
Ort. Gäste sind herzlich willkommen. Weitere Informationen 
und Zugangsdaten über folgende E-Mail-Adresse: 
versammlungpoing@gmail.com
Die Teilnahme ist kostenlos.
Es finden keine Sammlungen oder Spendenaufrufe statt.
www.jw.org

Kindertagesstätten

AWO Kinderhaus Pliening

Mit allen Sinnen lernen – Alltag im Kinderhaus
Im Kinderhaus ist wieder besonders viel Leben, Bewegung und 
Entdeckungsfreude zu spüren. Mit den ersten warmen Sonnen-
strahlen zieht es uns vor allem nach draußen – in die Natur, in 
den Garten und an all die Orte, an denen Kinder spielerisch 
lernen, forschen und wachsen dürfen.

Montags unterwegs – Natur erleben mit allen 
Altersgruppen
Ein fester Bestandteil unseres Kindergartenalltags sind unsere 
regelmäßigen Ausflüge am Montag. Gemeinsam mit Kindern 
verschiedener Altersgruppen erkunden wir Wiesen, Wälder 
und die Natur rund um unser Kinderhaus. Dabei entdecken 
die Kinder Pflanzen, Tiere, Jahreszeiten und Naturphänomene 
ganz unmittelbar und mit allen Sinnen.
Diese gemeinsamen Naturerfahrungen bieten nicht nur Raum 
für Bewegung und Abenteuer, sondern fördern auch wichtige 
Fähigkeiten für das spätere Lernen: Konzentration, Körper-
bewusstsein, Ausdauer, Sprache, Wahrnehmung, Problem-
lösung und soziales Miteinander. Ganz nebenbei entstehen 
hierbei auch immer wieder kleine „Vorschul“momente – etwa 
beim Zählen von Naturmaterialien, dem Erkennen von Formen 
und Mustern oder beim gemeinsamen Planen und Beobachten.
Für uns beginnt die Förderung von Schulfähigkeiten nicht erst 
im letzten Kindergartenjahr, sondern bereits im frühen Kindes-

http://www.feg-marktschwaben.de
mailto:versammlungpoing@gmail.com
http://www.jw.org
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An einem Nachmittag hatten die „Lausbuam und Lausdeandl“ 
viel Freude beim Klau und brachten diesen mit Trettbulldogs 
am nächsten Tag zurück. Natürlich wurde auch eine Auslöse 
verhandelt (Leberkassemmeln und einen Träger Limo).

Nach einigen „Hauruck“ stand unser Baum und der bayrische 
Defiliermarsch erklang.
Im Anschluss an das Maibaumaufstellen wurde -wie es sich 
gehört- ausgiebig gefeiert. Dass Arbeiten hungrig macht stellte 
sich heraus. Die Kinder stürzten sich auf das von den Eltern zur 
Verfügung gestellte Büffet und es wurde noch lange gefeiert. 
Eine Tombola mit tollen, gespendeten Preisen war ein weiteres 
Highlight beim Fest. Es war ein unvergessliches Erlebnis für die 
Kinder und auf eine sehr kindgerechte, spielerische Art haben 
unsere Schützlinge in den vergangenen Wochen so viel über 
diese wunderschöne Tradition erfahren dürfen. Auch durfte der 
Kindergarten in dieser Zeit selbstlose Unterstützung von vielen 
Seiten erfahren.

Die Kinder der EIP-KiTa  
entdecken den Biohof Wachinger
Ein besonderes Erlebnis durften die Kinder der EIP-
Kindertagesstätte bei ihrem Ausflug zum Biohof Wachinger 
genießen. Mit großer Begeisterung erkundeten die Kinder 
den Hof und lernten dabei viele Tiere hautnah kennen. Neben 
Hühnern, Enten, Hasen und Katzen konnten vor allem die vielen 
Kühe und Schafe bestaunt werden.
Ein Highlight des Tages war das Füttern der Kälber. Außerdem 
durften die Kinder mit dem sogenannten „Kalbwagen“ mit-
fahren und sogar ein frisch geborenes Kalb besuchen. Die 
Kinder waren begeistert von dem kleinen, flauschigen Nach-
wuchs. Auch kulinarisch hatte der Ausflug einiges zu bieten: 
Die Kinder bekamen selbstgemachtes Brot und frischen 
Joghurt, was großen Anklang fand.

Eine gewaltbewusste Pädagogik stärkt Kinder darin, ihre 
Gefühle auszudrücken, Grenzen wahrzunehmen, Konflikte 
friedlich zu lösen, Selbstvertrauen zu entwickeln und sich als 
wertvoll und angenommen zu erleben. Der Der Geschäfts-
führer von UNICEF Deutschland sagt aktuell passend dazu: „ 
Wer heute nicht in Teilhabe, die Bildung und die gesundheit-
liche Versorgung der jüngsten Generation investiert, schadet 
nicht nur den Kindern, sondern zahlt morgen einen hohen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Preis.“
Gerade in einer Zeit, in der viele Familien und Kinder großen 
Belastungen ausgesetzt sind, möchten wir bewusst Orte 
schaffen, an denen Kinder mit Respekt, Geduld und Verständ-
nis begleitet werden.
Wir freuen uns über Interessierte
Uns ist wichtig, unsere Arbeit transparent zu gestalten und 
Familien die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild von 
unserem Alltag zu machen. Deshalb laden wir herzlich dazu 
ein, unser Kinderhaus kennenzulernen. Vereinbaren Sie gerne 
einen Termin – wir zeigen Ihnen unser Haus, unsere Räume 
und unsere pädagogische Arbeit sehr gerne persönlich.
Und: Es soll nicht nur beim Anschauen bleiben – aktuell haben 
wir auch noch freie Plätze.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Kindergarten St. Barbara
Maibaum aufstellen hat bei uns im Kindergarten St. Barbara 
Tradition. Nach 2023 war es wieder soweit einen Maibaum 
gemeinsam mit vereinten Kräften zu schmücken und den 
Baum in unserem Kindergarten aufzustellen. Eine wunderbare 
Möglichkeit, dies zu feiern und gleichzeitig die Kreativität von 
Kindern in unserem Kindergarten zu fördern. Das Aufstellen 
und Schmücken eines Maibaums bietet eine hervorragende 
Gelegenheit, Kindern wichtige kulturelle Traditionen näherzu-
bringen. Es ermöglicht den Kleinen, mit Farben und Materialien 
zu experimentieren und gleichzeitig ein Gemeinschaftsprojekt 
gemeinsam zu erleben. Kinder lernen dabei wie Teamarbeit 
funktioniert und können stolz auf das gemeinsam geschaffene 
Kunstwerk sein das am Freitagnachmittag, am 8. Mai erfolg-
reich beendet wurde. Auch ist das Maibaumfest ist auch eine 
großartige Gelegenheit, Eltern, ‚Großeltern und Geschwister 
mit einzubeziehen. Das „Maifest“ wie wir es nannten, bei dem 
Kinder ihr Werk präsentierten, stärkt das Zusammengehörig-
keitsgefühl und ermöglicht den Familien sich miteinander zu 
vernetzen. Dies hat sich an dem zahlreichen Besuch gezeigt. 
Mit dazu beigetragen hat aber auch der Wettergott mit seinen 
wärmenden Sonnenstrahlen.
Der Baum stammt als Abschnitt vom Christbaum am Bürger-
haus, welchen Florian Lohner noch rechtzeitig vor der Ver-
arbeitung retten konnte. Er hat ihn bei sich aufgenommen, ent-
rindet, glatt gehobelt und dann den Kindern zeitgerecht im April 
zur weiteren Bearbeitung spendiert. Den Kindern und ihren 
Betreuerinnen war es nun auferlegt in vielen, vielen Stunden 
dieses Stangerl weiß/blau anzumalen. Hier wurde zur richtigen 
Bemalung professionelle Hilfe geholt. Außerdem wurde ein 
Buchskranzerl gebunden und die Schilder restauriert.
Anregungen und Informationen rund um den Maibaum holten 
sich die Kinder und das Personal beim Besuch des Plieninger 
Maibaums im Maibaumstüberl im Kernstadel. Aber nicht 
nur Anregungen nahmen sie auf, sie wurden auch von den 
Plieninger Burschen und dem Elternbeirat reichlich mit Essen 
und Getränken versorgt und sogar kleine Nagelstöcke, welche 
im Anschluss in den Kindergarten durften, wurden für die 
Kinder von den Plieninger Burschen organisiert.
Am 4. Mai führte ein kleiner Spaziergang zum großen, auf-
gestellten Maibaum in Pliening, um nochmal alles auf Richtig-
keit zu überprüfen.
Dann war es endlich bei uns so weit…
Mit zwei traditionellen Tänzen, welche im Vorfeld von den 
Kindergartenkinder mit ihren Betreuerinnen einstudiert wurden, 
starteten wir unser Fest. Dann ging es Schlag auf Schlag. Das 
von den Kindern vorbereitete Maibaumstangerl wurde endlich 
aufgestellt. Hierzu kamen die Maibaumdiebe zum Fest. Ehe-
maligen Kindergartenkinder und ihre Freunde waren die Diebe 
und brachten selbstgemachte Schwaiberl mit. 
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Die ersten Klassen bereiteten leckere Schokofrüchte zu und 
konnten nach Herzenslust naschen. Die zweiten Klassen 
probierten sich an glutenfreien Brownies, damit wirklich alle 
Kinder mitessen konnten. Dies mit großem Erfolg, denn die 
Brownies kamen hervorragend an. Die dritten Klassen konnten 
sich ausgiebig auf dem Soccerfeld austoben und die vierten 
Klassen backten gemeinsam Pfannkuchen, die anschließend 
ganz nach Geschmack gefüllt wurden. Alle Kinder hatten dabei 
großen Spaß.

Direkt im Anschluss wurde schon fleißig für Mutter- und 
Vatertag gebastelt. Zur Auswahl standen selbstgemachtes 
Massageöl zum Verwöhnen von Mama oder Papa, kunterbunte 
Bügelperlenschalen als Dekoration oder kleine praktische 
Säckchen zum Nähen. Auch wenn die Zeit diesmal etwas 
knapp war, konnten alle Kinder ihre Geschenke rechtzeitig 
fertigstellen und sie stolz an ihre Eltern überreichen.
Anja Gerber, Hort-Team

Elternbeirat BRK-Kindergarten  
Sonnenschein Landsham

30 Jahre Kinderhaus Sonnenschein – Ein Fest voller Freude 
und Gemeinschaft
Bei strahlendem Sonnenschein konnte das Kinderhaus Sonnen-
schein sein 30-jähriges Bestehen gebührend feiern. Zahlreiche 
Kinder, Eltern, Ehemalige und Gäste kamen zusammen, um 
dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu begehen.

Den feierlichen Auftakt gestalteten die Kinder zusammen mit 
den Erzieherinnen mit einem eigens einstudierten Jubiläums-
lied. Mit viel Begeisterung und Stolz präsentierten sie ihren 
Auftritt, der bei den Anwesenden großen Anklang fand. Ein 
weiteres Highlight war der mitreißende Tanz der Hortkinder, der 
das Publikum sichtbar begeisterte und mit viel Applaus belohnt 
wurde.

Zum Abschluss konnten sich alle noch auf dem großen 
Spielplatz des Hofes austoben. Der Ausflug auf den Bio-
hof Wachinger war für die Kinder ein wunderschönes Erleb-
nis mit vielen spannenden Eindrücken und unvergesslichen 
Momenten.
Sadmira Velagic, Kita-Team

Osterferien und Start in den Mai im EIP-Hort
Im April war es wieder so weit: Die Praktikantenwoche stand 
an. Wie jedes Jahr absolvierten Schülerinnen und Schüler der 
Gymnasien und der Realschule ihr Praktikum in verschiedenen 
Einrichtungen. Im EIP-Hort durften wir dieses Mal vier motivierte 
Jugendliche begrüßen, worüber wir uns sehr gefreut haben. 
Auch am Boys’ Day besuchten uns drei neugierige Jungs, 
die einen spannenden Einblick in den Beruf des Erziehers 
gewinnen konnten.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir an unseren Bauhof 
richten. In den Osterferien durften wir diesen gemeinsam mit 
unseren Kindern besuchen und erhielten eine tolle Führung 
durch wirklich jede Ecke des Geländes. Mit viel Geduld 
wurden alle Fragen beantwortet und die Kinder konnten 
viele interessante Eindrücke sammeln. Es war ein rundum 
gelungener Ausflug – vielen Dank an das gesamte Bauhof-
team!

Ebenso möchten wir unserem 
Elternbeirat danken, der an 
einem Tag für über 40 Kinder 
frische und super leckere Pizza 
gebacken hat. Die Freude 
darüber war riesengroß – herz-
lichen Dank für diese tolle 
Aktion! Nach der erfolgreichen 
Osterrätselsuche warteten 
auf die einzelnen Jahrgänge 
besondere Belohnungen.
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Kinderland PLUS gGmbH

Online-Elternabend:  
Kinder sicher im digitalen Alltag begleiten
Der Kinderland Campus lädt am Donnerstag, 18. Juni 2026, 
um 19:30 Uhr zu einem Online-Elternabend ein. Die Ver-
anstaltung steht unter dem Titel „Gemeinsam stark im Netz – 
Kinder sicher begleiten“ und findet über die Plattform Zoom 
statt.
Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage, welche Rolle 
digitale Medien im Alltag von Kindern spielen und wie eine 
altersgerechte Nutzung gestaltet werden kann. Eltern erhalten 
praktische Anregungen, wie sie ihre Kinder auf dem Weg in die 
digitale Welt unterstützen, geeignete Medien auswählen und 
Risiken erkennen können. Dabei werden alltagstaugliche und 
realistische Lösungsansätze vorgestellt.
Referentin ist die Journalistin und SPIEGEL-Bestseller-
autorin Leonie Lutz, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema 
digitale Medien und Familie beschäftigt, mehrere Bücher dazu 
veröffentlicht hat und den Podcast „Kinder digital begleiten“ 
betreibt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen.
Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich, 
Unkostenbeitrag 5 Euro über Paypal (s. QR-Code).
Simone Klein

Für eine besonders emotionale Überraschung sorgte der 
Elternbeirat: Gemeinsam mit Kindern und Eltern wurde im Vor-
feld ein Erinnerungsfilm gedreht, der an diesem Tag präsentiert 
wurde. Die bewegenden Eindrücke und liebevollen Rück-
blicke rührten das gesamte Kinderhausteam sehr und sorgten 
für viele strahlende Gesichter. Im Anschluss wurde das Fest-
gelände zu einem lebendigen Treffpunkt für Groß und Klein. 
Verschiedene Spielstationen luden zum Mitmachen ein, und 
das allseits beliebte Glücksrad des Elternbeirats sorgte für 
zusätzlichen Spaß und Spannung. Ein besonderes Erlebnis 
bot auch die Feuerwehr Landsham, die mit einem Löschzug 
sowie der Feuerwehrjugend vor Ort war und den interessierten 
Kindern und Eltern spannende Einblicke in ihre Arbeit ermög-
lichte. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Neben 
herzhaften Speisen gab es eine große Auswahl an köstlichen 
Kuchen, die das Fest perfekt abrundeten.
So bleibt die Jubiläumsfeier als rundum gelungenes, fröhliches 
und gemeinschaftliches Ereignis in Erinnerung – ein Fest, das 
einmal mehr zeigte, wie lebendig und herzlich das Kinderhaus 
Sonnenschein seit nunmehr 30 Jahren ist.

Kinderland Landsham

Wir sind „leitungswasserfreundlich“

Kürzlich wurde unser Kinder-
haus als „Leitungswasser-
freundlich“ ausgezeichnet.
Die Auszeichnung wird von 
der Organisation a tip:tap u.a. 
an Bildungseinrichtungen ver-
geben, die das Trinken von 
Leitungswasser als selbst-
verständlich betrachten. Hier 
wird Leitungs- statt Flaschen-
wasser als Getränk angeboten. 
Darüber hinaus wird das 
Thema Leitungswasser in der 
Bildungsarbeit mit den Kindern 
aufgegriffen.

Wir freuen uns über die Auszeichnung!
Susanne Bauer
Leitung

Fest der vier Elemente

Ende April feierten wir bei bestem Wetter unser „Fest der vier 
Elemente“. „Feuer, Erde, Wasser, Luft“ – mit diesem Lied 
haben alle Kinder ihre Eltern begrüßt. Ein Ohrwurm, den alle 
schon seit Wochen mitgesungen haben.
Im Anschluss stellten die Vorschulkinder pantomimisch die 
Reise der Regentropfen vor. Passend zum Motto gab es dann 
die Spielstationen. Ein leckeres Buffet, zu dem alle Familien 
beigetragen haben und ein Glücksrad mit nachhaltigen 
Gewinnen rundeten den geselligen Nachmittag ab. Es gab viel 
Zeit für Gespräche bei bestem Sonnenschein. Vielen Dank an 
alle Helferinnen und Helfer!
Susanne Bauer
Leitung

https://atiptap.org/
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Das Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Kuchen 
werden in einer angenehmen Atmosphäre gemeinsam ein-
genommen. Mittags stehen mehrere Ruheräume als Rückzugs-
möglichkeit zur Verfügung.
Ab dem genehmigten Pflegegrad 2 ist die Abrechnung mit 
allen Pflegekassen möglich.
Außerdem kann das „zusätzliche Betreuungsgeld“ bei 
Menschen mit Demenz für die Leistung der Tagespflege 
abgerechnet werden.
Bei Bedarf können Termine mit Krankengymnasten, Ergo-
therapeuten, Logopäden, Fußpfleger, Friseur in unseren Räum-
lichkeiten vereinbart werden.
Die Abholung und Heimfahrt ist durch einen Fahrdienst in 
einem Umkreis von ca. 15 km möglich und kann ebenfalls mit 
der Pflegekasse abgerechnet werden.
Gerne können Sie unsere Tagespflege nach telefonischer 
Anmeldung im Seniorenzentrum Finsing besichtigen.
Ansprechpartnerinnen:
Carmen Stöckl, Monika Stey Tel.: 08121/ 22061-12
Carmen Stöckl

Malteser Demenzcafé informiert -  
Heut hab ich was vor
Café Malta bietet Menschen mit beginnender Demenz sowie 
interessierten Senioren ein angenehmes Betreuungsangebot 
mit netten Begleitern, Fachkräften und vielfältigen Themen. 
Die Freitagnachmittage starten mit einem gemütlichen Kaffee-
klatsch, bei dem selbstgebackener Kuchen und frisch 
gebrühter Kaffee serviert werden. Im ersten Halbjahr erlebten 
wir gemeinsam schöne Momente, von Neujahrsbegrüßung 
über Valentinstag, Kunstprojekte bis hin zu einem Tanztee 
im Mai. Seit letztem Jahr bereichert Frau Inge Grupp unsere 
Treffen mit regelmäßigem Qigong. Außerdem haben wir das 
offene Angebot „Café Malta trifft“ mit musikalischer Begleitung 
durch unsere Musikanten Norbert Ennulat und Helmut Stengel. 
Ende Mai war unser „Seniorentandem“ wieder in Kirchheim 
unterwegs, sodass kleine Ausflüge möglich sind. Das Café ist 
ein Angebot des Malteser Hilfsdienstes e.V. in Kooperation mit 
der Gemeinde Kirchheim und der Cantate Kirche. Bürgerinnen 
und Bürger aus Pliening sind ebenfalls herzlich eingeladen. Ein 
Fahrdienst kann organisiert werden, und wer vorbeischauen 
möchte, ist zu einem Schnuppernachmittag herzlich ein-
geladen.
Ort: Gemeinderäume Cantate Kirche Kirchheim
Zeit: Freitag von 14 bis 17 Uhr
Unkostenbeitrag: 30 € pro Nachmittag
Er kann ab Pflegegrad 1 über den Entlastungsbetrag oder 
den Betrag der Verhinderungspflege über die Pflegekasse 
abgerechnet werden.
Kontakt: Dietlinde Pointner, Telefon 0151 1218 9085 oder
per Mail dietlinde.pointner@malteser.org

Nachbarschaftshilfe Poing Pliening e. V.

Pflegeleitungsteam der NBH Poing Pliening e.V. ist komplett
Bereits seit dem 1. Dezember 2025 hat Eduardo Balarezo die 
Pflegedienstleitung von Sabrina Verardo übernommen und 
führt den Dienst in voller Verantwortung. Mit Pepgora Okonkwo 
als Stellvertreterin ist die Leitung seit April 2026 komplett und 
stellt die Weichen für eine stabile Versorgung der Patientinnen 
und Patienten.
„Ich bin sehr froh, diese verantwortungsvolle Aufgabe nun 
gemeinsam mit Pepgora Okonkwo anzugehen. Ihre Unter-
stützung ist wichtig, um die Qualität und die persönliche Nähe, 
die uns auszeichnet, weiterhin sicherzustellen“, freut sich 
Balarezo.
Okonkwo bringt einen besonderen Werdegang mit: Nach 
einem BWL-Studium und mehreren Jahren Büroarbeit ent-
deckte sie während der Corona-Pandemie ihre Leidenschaft für 
die Pflege und absolvierte eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. 
Von den NBH-Patienten wurde sie herzlich aufgenommen.

Erwachsenenbildung

Die vhs für Sie vor Ort
Unsere Kurse im BRK Kindergarten Sonnenschein, Schulstr. 8, 
Landsham:
Mittwoch:

Yoga – ein Weg zur Entspannung (T1134) 14 
x ab dem 25.02.26 mit Nadine Draxler von 
17.20–18.50 Uhr
Yoga – ein Weg zur Entspannung (T1135) 14 
x ab dem 25.02.26 mit Nadine Draxler von 

19.05–20.35 Uhr
Brauchen Sie mehr Informationen zu unseren Kursen?

QR-Code zum Scannen unserer Homepage
Kennen Sie unseren Newsletter?
Hier finden Sie regelmäßig Informationen über 
unsere aktuellen Angebote. Einfach folgenden 
QR-Code scannen und zum Newsletter 
anmelden.

Und kennen Sie auch schon unseren vhs-
YouTube Kanal? Auf unserem YouTube Kanal 
können Sie viele interessante und kostenlose 
Vorträge und Livestreams sehen.

QR-Code für unseren vhs-YouTube Kanal
Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an uns 
wenden!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne 
und erholsame Pfingstferien!

vhs Hauptgeschäftsstelle in Vaterstetten
Mo - Fr 9.00-12.00 Uhr, Mo - Do 16.00-19.00 Uhr
Tel.: 08106 359035
e-mail: service@vhs-vaterstetten.de
vhs Außenstelle in Poing
Mo + Do 9.00-12.00 Uhr, Di 17.00-19.00 Uhr
Tel.: 08106 359091
e-mail: service@vhs-vaterstetten.de
Text: Barbara Ehrenstorfer

Seniorenecke

Pflegestern Seniorenservice gGmbH
Die Tagespflege/ Seniorentreff im Seniorenzentrum Finsing- 
eine Entlastung für pflegende Angehörige
In den hellen, freundlichen Räumlichkeiten der Tagespflege 
Finsing werden Senioren von Montag bis Freitag von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr, nach dem Motto „Tagsüber in angenehmer 
Runde, abends wieder daheim“ von Pflegefachkräften betreut.
Unser Schwerpunkt liegt auf der sozialen Beschäftigung und 
Betreuung (Gedächtnis- und Bewegungstraining, morgend-
liche Zeitungsrunde, gemeinsames Singen, kochen, backen, 
Spaziergänge, Einzelbetreuung, jahreszeitliche Feste, Alltags-
strukturierung, Besuch von Kindergartenkindern, Gottesdienste 
u.a.m.).
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Vereine und Verbände

Arbeiter- und Burschenverein Landsham

Verstärkung gesucht – Quereinsteiger willkommen
Die NBH wächst und sucht Unterstützung – ausdrücklich auch 
von Menschen ohne Pflegeausbildung. Geboten wird eine 
sinnstiftende Tätigkeit in einem wertschätzenden Team sowie 
eine umfassende Einarbeitung, die den Einstieg erleichtert. 
Interessierte können sich direkt online bewerben: https://
karriere.pflegeundsoziales.de/

Impressum

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Pliening erscheint monat-
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Zum Start der Stadtradeln-Wochen laden wir zu einer 
gemeinsamen Auftakt-Radtour ein. Die Route (etwa 33 km) 
führt rund um den Speichersee, mit gemütlicher Einkehr in der 
Alten Post in Parsdorf.
Start ist am 21. Juni um 13:00 Uhr am Rathaus Pliening.
Wir freuen uns über jede Mitfahrerin und jeden Mitfahrer – ob 
als Teammitglied oder einfach zum gemeinsamen Radeln. 
Lasst uns zeigen, wie viel in Pliening auf zwei Rädern möglich 
ist. Sämtliche Infos rund um die Teilnahme finden sich unter: 
stadtradeln.de.
Text: André Simon

Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Pliening

Stadtradeln in Pliening – Auftakt-Radtour mit dem Team 
„Pliening wird Grüner“
Vom 20. Juni bis 10. Juli heißt es wieder: kräftig in die Pedale 
treten und gemeinsam Radkilometer für ein besseres Klima 
sammeln. Auch wir sind in diesem Jahr wieder mit unserem 
Team dabei: „Pliening wird Grüner“. Alle, die Lust haben, ein 
Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen, sind herzlich ein-
geladen, sich unserem Team anzuschließen.

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digital-
fotos mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bild-
breite 90 mm) abgedruckt werden können. Fotos mit einer 
geringeren Auflösung werden nicht abgedruckt, hierzu 
ergeht keine besondere Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

http://stadtradeln.de/
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Höcherl für den BUND Naturschutz  der Ortsgruppe Pliening besonders 
für die langjährige gute Zusammenarbeit und die stete Bereitschaft, die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten des BN maßgeblich zu unterstützen. Roland 
Frick erwiderte in seinem kurzen Grußwort ausdrücklich seinen Dank 

an den BUND für die 
e h r e n a m t l i c h e 
Tätigkeit  vor Ort und 
betonte, dass seine 
Türe für die Belange 

des BUND Naturschutz immer weit offen war. 
Der BN sagt: SERVUS Roland und alles Gute!
Nun können die Sommer kommen. Jung und Alt 
kann unter dem langsam wachsenden Schatten 
auch bei Hitze entspannt verweilen. In einigen 
Jahrzehnten kann er zu einem majestätischen Naturdenkmal 
heranwachsen und damit Generationen an der Natur erfreuen; den 
Menschen Sauerstoff und gutes Klima schenken.
Ein großes Dankeschön an das Team des BUND Naturschutz, dass der 
Baum alle 3 Tage einen kräftigen Schluck Wasser ( ca 30-40 l) 
bekommen hat. Sei es als „Import“ aus Gelting mit einem „Radl-
Schwertransporter“ oder die direkte Frische aus dem Abfanggraben per 
Kübel am Strick. Langfristig freuen wir uns, wenn die Gemeinde an 
heißen Perioden den Spielplatz in den Gießplan mit aufnimmt. 

Mit naturverbundenen Grüßen
Franz Höcherl, 1. Vors.

Mit freundlichen Grüßen   
Franz Höcherl 
BUND Naturschutz Bayern e.V. 
Ortsgruppe Pliening  
Franz Höcherl 
1.Vorsitzender  
bn-pliening@gmx-de  
Tel: 0160 99 164 229 
@Foto: Herr Dziemballa/Merkur, BN-Pliening

 
BUND Naturschutz 
Ortsgruppe Pliening 

- Auf geht’s - zum 
Stadtradeln - 
Wir laden ein zu der schon traditionellen Tour „RUND UM PLIENING“
 
Da Pliening eine der größten Flächengemeinden im Landkreis ist, ist es für viele 
nicht unbedingt geläufig, wo die Grenzen zu den Nachbargemeinden verlaufen. 
Gefühlsmäßig denkt man im Osten, man sei in Markt Schwaben, oder im Westen, 
dass man auf Kirchheimer Flur ist. Sogar große Teile des Speichersees und ca 
90% des Damms gehören zu Pliening. Die Älteren wissen auch noch, dass der 
Großteil von „Neu-
Poing“; das sog „Poing-
Nord“ einmal Plieninger 
Flur gewesen ist, aber 
im Rahmen einer 
Gebietsreform an Poing 
ausgegründet wurde. 
Näheres und warum 
das so geschehen ist, 
wäre nachzuforschen. 
Die Tour bewegt sich 
weitgehend entlang der 
Gemeinde-grenzen, 
über Gelting, 
Ottersberg, Grub, 
Landsham und 
Kirchheim zurück 
durchs Moos zum Speichersee nach Pliening. Die Tour zeigt die Verschiedenheit 
und Größe der Gemeinde Pliening. Im Süden der Ballungsraum Poing als 
Nachbar mit der großen Ausgleichsfläche zum Schutz der Bodenbrüter (Kiebitze, 
Lerchen…). Notgedrungen eingezäunt, weil insbesondere viele Hundehalter sich 
nicht an das Betretungsverbot gehalten haben. Im Norden das FFH-Gebiet als 
großer Naturraum insbes. für heimische und durchziehende Wasservögel. Hier 
haben wir eine eher offene und weite Mooslandschaft, die durch den Speichersee 
abgeschlossen wird. Im Osten wird es „gebirgig“, weil die Ausläufer der Würm-

Bund Naturschutz - Ortsgruppe Pliening

BUND Naturschutz 
Ortsgruppe Pliening 

- eine Nachlese vom März - 

die hopfenbuche  

DER klima-Baum steht nun 
- Am Spielplatz in Landsham Moos - 
Am Samstag, den 28.3.2026 um 11 Uhr war es soweit. Schon am 
Vortag hatte die Fa. Öttl in einen tiefen Erdaushub frische Erde und 
wasserspeichernde Materialien eingefüllt. Majestätisch reckt sich der 
formschön gewachsene und schlanke Baum schon jetzt ca 4 Meter gen 
Himmel. Mit Sonnenenergie, Wasser über die Wurzeln und CO2 aus 
der Luft wird bei der sog Photosynthese für die Menschen der 
Sauerstoff zum Leben und der 
Zucker für das Wachstum des 
Baumes p roduz ie r t . E in 
Wunder der Natur - ohne 
menschliches Zutun. Der 

wiederkehrende Zyklus spiegelt 
sich in den für uns sichtbaren 
Jahresringen wider. 
Eine bunte Schar von Familien mit 
Kindern; ca 25 an der Zahl hatten 
sich eingefunden und wurden 
herzlich begrüßt. Neben vielen 
M i t g l i e d e r n d e s B U N D 
N a t u r s c h u t z ( B N ) , d e r 3 . 
Bürgermeisterin Brigitte Freund 
u n d M i t g l i e d e r n d e s 
Gemeinderates Eva Strauss, Kurt 
Stehlow, Angelika Diefenthaler, 
Roland Ernst (ehem. Bürgerverein 
L a n d s h a m ) , k o n n t e d e r 1 . 
Vorsitzende Franz Höcherl den 1. 
Bürgermeister Roland Frick 
besonders begrüßen. Weil es die 
letzte Aktion des BN zusammen 
mit dem 1. Bürgermeister Roland 
Frick war, bedankte sich Franz 
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Elterninitiative Pliening e.V.

Unsere Termine im Juni 2026:

montags Fitdankbaby®
mittwochs Pilates (3 Termine)
donnerstags Zumba® für Erwachsene
donnerstags Zumba® Kids
19.06.2026 Zumba® Special

Alle Information zu den Einrichtungen und unseren  
Veranstaltungen finden Sie online unter: www.eip-pliening.de.

Frauengruppe  
der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Gelting

Hinweise

Donnerstag, 04. Juni „Fronleichnam“ in Pliening.
9:00 Uhr Gottesdienst am Kirchplatz in Pliening anschließend 
Prozession durch Pliening. Die Frauengruppe nimmt an der 
Fronleichnamsprozession teil. Bei feuchter Witterung entfällt 
die Prozession und der Gottesdienst wird in der Pfarrkirche 
Gelting um 9:00 Uhr abgehalten. Es wird zum Frühschoppen 
ins Bürgerstüberl eingeladen.
Sonntag, 14. Juni „Barmherzigkeitsrosenkranz“ 
Schätzlkapelle, Griesfeldstraße in Pliening.
Beginn 15:00 Uhr bei jeder Witterung.
Anni Wachinger, Schriftführerin

Riß-Eiszeit dort das Gelände modelliert haben und einen Moränenzug geschaffen 
haben, der bis in die Gegend südlich von Purfing reicht. Die Geologie der Böden 
ist 3-fach verschieden. Vom Lehm-Lößboden über die Moränenhügel, durch die 
humusarme Schotterebene in der Mitte bis zu den schwarzen Moorböden um 
Landsham Moos und Speichersee. Ganz im Westen geben sich die 

Gewerbegebiete von 
Pliening und Kirchheim die 
Hand und der nordwestliche 
Raum ist vom Kiesabbau 
dominiert, bis die 
Landschaft einen relativ 
ruhigen Auslauf bis zum 
Abfanggraben findet. Von 
dort geht es dann auch 
schon wieder zurück 
Richtung Pliening/Gelting, 
wo wir uns zum Ausklang 
beim Griechen (ehem. 
Gasthaus Forchhammer ) 
niederlassen wollen. 
Wünschenswert wäre ein 
Biergartenwetter zu einer 
Brotzeit im Freien, wo wir 

die interessanten heimatkundlichen Erkenntnisse nachklingen lassen können. 
Hans-Joachim Wimmer von unserm Team BUND Naturschutz Pliening wird uns 
ortskundig vorausfahren. 
Wir freuen uns auch, wenn Sie sich unter www.Stadtradeln.de/Pliening anmelden 
und die gefahrenen km unter. (Radltage dafür: 20.Juni 2026 bis 10.Juli 2026)

 „BUND Naturschutz Pliening - Offenes Team“ eintragen. Danke. 

Termin: Freitag, 03. Juli 2026 
Zeit: 16:00 bis ca 18:00 Uhr 
Start: Am Bürgerhaus 
Versicherung: Jede/r auf eigene Gefahr 
Wetter: Bei Regen Verschiebung um 1 Woche / gleiche Zeit
Technik: Alles außer Rennräder 
Entfernung/Zeit: Ca. 27 km in ungefähr 2 Std reine Fahrzeit 
Wege: Nur verkehrsarme Nebenstrassen und gute Feldwege 
Tempo: Wir fahren mit gemütlichen „Tourenrad-Fahrstil“

Franz Höcherl und Team im BUND Naturschutz Bayern e.V. Ortsgruppe Pliening 
1.Vorsitzender 

Mit freundlichen Grüßen   
Franz Höcherl 
BUND Naturschutz Bayern e.V. 
Ortsgruppe Pliening  
Franz Höcherl 
1.Vorsitzender  
bn-pliening@gmx-de  
Tel: 0160 99 164 229

Vogelinsel im Speichersee

CSU Ortsverband Pliening

http://www.eip-pliening.de
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Über eure Teilnahme freuen wir uns sehr.
13. Juni 2026 – 80-jähriges Jubiläum
Am Samstag, den 13.06.2026 feiern wir unser 80-jähriges Ver-
einsjubiläum.
Beginn ist um 18:00 Uhr in der Geltinger Kirche.
Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen.

Musikkapelle Gelting e.V.

Termine

Do. 4.6.2026
9:00 –
13:00 Uhr

Fronleichnam in Pliening mit Frühschoppen am 
Bürgerhaus

Fr. 12.6.2026
19:00 Uhr

Gartenprobe in Pliening

Sa. 13.6.2026
17:00 –
19:00 Uhr

80 Jahre Trachtenverein Stoabergler Gelting - 
Festzug

So. 28.6.2026
17:00 –
22:00 Uhr

Bürgerhaus – Abendserenade zusammen mit 
Geltinger Nachwuchsmusi – Alternativtermin 
So.26.7.2026

Die. 30.6.2026
19:45 Uhr

Gartenprobe in Neufinsing

Fr. 4.7.2026
16:00 Uhr

Lindenfest in Ottersberg
Geltinger Nachwuchsmusi

Die. 7.7.2026
19:45 Uhr

Aktivenversammlung im Probenraum

Georg Rittler, Schriftführer

Frauen-Union Pliening

Spielenachmittag für Groß und Klein

Am 3. Juli findet von 15:30 bis 18:00 Uhr unser erster Spiele-
nachmittag im Bürgerstüberl statt.
Eingeladen sind alle Generationen: Familien, Kinder, 
Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren. Wir möchten 
an diesem Nachmittag Jung und Alt miteinander in Kontakt 
bringen und gemeinsam eine schöne, lebendige Zeit ver-
bringen. An verschiedenen Tischen werden unterschied-
liche Spiele angeboten. Alle können im Laufe des Nach-
mittags dort mitspielen, wo sie gerade Lust haben. Besonders 
wichtig ist uns: Es gibt ausschließlich klassische Spiele ohne 
Elektronik – ganz so wie früher! Wer selbst eine Spielestation 
anbieten und betreuen möchte, darf sich sehr gerne bis spät. 
15.06.2026 unter frauenunion@csu-pliening.de melden.
Wir freuen uns über alle Spielebegeisterten, die mitmachen 
möchten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Freiwillige Feuerwehr 
Landsham e.V.

Sa, 06.06.2026, 09:00 Uhr Altpapiersammlung 
der Jugendfeuerwehr

Mo, 08.06.2026, 19:30 Uhr THL Satzz Fahrzeug II
Mi, 10.06.2026, 18:00 Uhr Jugendübung
Do, 11.06.2026, 19:00Uhr Stüberlabend
Do, 18.06.2026, 19:30 Uhr Atemschutz
Mi, 24.06.2026, 18:00 Uhr Jugendübung
Do, 25.06.2026, 19:30 Uhr Hebekissen, 

Abstützsysteme, Winde

Bei Änderungen werdet ihr über die WhatsApp-Gruppe 
informiert.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Kommandantur und Vorstandschaft

G.T.E.V. Stoabergler Gelting e.V.

Termine Juni 2026
04. Juni 2026 – Fronleichnamsprozession
Am Donnerstag, den 04.06.2026 findet die Fron-
leichnamsprozession statt. Es wird die Volltracht 

angezogen. Blumen müssen selbst besorgt werden (rote 
Nelken).

mailto:frauenunion@csu-pliening.de
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Stockschützenverein Landsham
Liebe Mitglieder,

die ersten Meisterschaften wurden bereits erfolgreich schon 
absolviert. Wir hatten 4 Herren Duos und 2 Mixed Duos bei den 
Meisterschaften vertreten.
Mixed Duo 1 mit Angelika Mumelter und Ralph Röder erreichten 
in der Kreisoberliga den 5. Platz, das Mixed Duo 2 mit Lucie 
Petzenhauser und Andreas Schweiger erreichten in der Kreis-
klasse den 6. Platz.
Unser H1 Duo mit Franz Kreil und Ralph Röder erreichten in 
der Kreisklasse den 3. Platz, H2 Duo mit Andreas Schweiger 
und Tim Wolafka erreichten in der Kreisoberliga den 8. Platz. In 
der Kreisklasse gab es mehrere Gruppen, da waren wir mit 2 
weiteren Teams vertreten. H3 Duo mit Erich Geiger und Herbet 
Heuwieser erreichten in Ihrer Gruppe den 5. Platz und H4 Duo 
mit Benno Volk und Stefan Hornburger den 4. Platz.
Nach aktuellen Stand bleiben alle Teams in Ihrer Liga vertreten.
Am 23.05.2026 stand erneut eine Frühjahresaktion an. 
Gemeinsam haben wir unsere offenen Arbeiten erledigt und 
unser Vereinsgelände für die Sommersaison vorbereitet.
Am darauffolgenden Samstag, den 30.05.2026 finden wieder 
Turniere auf unseren Bahnen statt. Am Vormittag wird ein 
Herren-Turnier ausgetragen, gefolgt von einem freien Turnier 
am Nachmittag. Zuschauer sind herzlich willkommen, um 
unsere Mannschaften anzufeuern. Ebenso freuen wir uns über 
Helfer – sei es in der Küche oder im Ausschank.
Zur Mittagszeit wird es wie gewohnt wieder eine gute 
kulinarische Verpflegung geben und Nachmittags auch ein 
schönes Kuchenbuffet, hierfür bedanken wir uns bei allen 
Kuchenspendern.
Im Juni findet auch unsere Vereinsmeisterschaft statt. Die 
Termine dazu sind 02.06., 05.06., 09.06., 12.06., 16.06. und 
19.06 immer ab 19:00 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf eure 
zahlreiche Teilnahme.
Für unsere Seniorinnen und Senioren laden wir am 09. Juni ab 
14:00 Uhr herzlich zum gemütlichen Rentnerstammtisch bei 
Kaffee und Kuchen ein.

Schützengesellschaft  
Ottersberg e.V.

Hinweise
Mittwoch, 03. Juni „Rentnerstammtisch“ ab 14:00 Uhr im 
Schützenheim. Das Bewirtungsteam freut sich auf die Stamm-
tischler. Auch neue Gäste sind herzlich willkommen. Schaut 
vorbei es ist immer ein unterhaltsamer Nachmittag.
Donnerstag, 04. Juni „Fronleichnam“ Teilnahme an der Fron-
leichnamsprozession in Pliening.
Abend ist das Schützenheim geschlossen!
Samstag, 06. Juni „Endschießen“ letzter Vereinsabend 
mit Schießbetrieb. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis. Das 
Schützenheim öffnet um 19:00 Uhr. Preisvergabe ca. 22:00 
Uhr.
Die Ottersberger Schützen gehen in die Sommerpause von 
07. Juni bis 11. September 2026.
Donnerstags bis Ende Juni ab 18:00 Uhr „Übungs- und 
Trainingsschießen“.
Freitags bis Ende Juni 16:00 bis 18:00 Uhr „Sommerbiathlon 
Training“.
Anni Wachinger, Schriftführerin

SPD Pliening
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Unser Whatsapp Kanal
Du möchtest immer über aktuelle 
Aktivitäten unseres Vereins informiert 
sein? Dann abonniere unseren 
whatsapp Kanal.
Entweder den QR Code mit dem 
Handy scannen
Oder folgenden Link benutzen:
https://whatsapp.com/channel/0029
VbAGuus8qJ02buknBF0t
Unsere weiteren Termine:
Stammtisch beim Gasthof Stocker 1. 
Juni 2026 und 6.Juli 2026, jeweils ab 
19 Uhr.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich zu unseren Veranstaltungen 
eingeladen.
Brigitte Freund, 1. Vorsitzende und die gesamte Vorstandschaft

Verein Landshamer Sportfischer 
1985 e.V.

Fischerfest 2026
41 Jahre Landshamer Sportfischer e.V.
Am Samstag den 27. Juni ab 15.00 Uhr beim Maibaum 
Landsham. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – Steckerlfisch, 
Käse, Fisch- und Lachssemmeln sowie Fleisch und Fisch-
spezialitäten, Kaffee und Kuchen.
In unserer Bar bieten wir bis spät in die Nacht allerlei Getränke 
sowie Cocktail an. Große Kinderhüpfburg und mit Live Musik. 
Wir freuen uns auf viele Besucher und hoffen, dass Petrus uns 
gutes Wetter beschert.
Die Vorstandschaft

Und wie gewohnt unsere Trainingszeiten bleiben unverändert: 
dienstags und freitags ab 19:00 Uhr. Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen – einfach vorbeikommen und mitmachen!
Bis dahin, herzliche Grüße von Eurer Vorstandschaft
Christin Schellmoser
1. Schriftführer SSV Landsham

VdK-Ortsverband Pliening

VdK Ausflug
-Ziel Übersee und Ruhpolding-
Es ist wieder so weit, unser VdK Ausflug findet am 8. Juli 2026 
statt. Die Fahrt geht diesmal Richtung Übersee und nach Ruh-
polding. In Übersee besichtigen wir die Kirche St. Nikolaus und 
bekommen vom Mesner eine kleine Führung. Anschließend 
werden wir auch in Übersee zu Mittag essen. Danach fahren 
wir weiter nach Ruhpolding. Dort besichtigen wir das kleine 
und schöne Freilicht-Holzknecht-Museum und bekommen eine 
Führung im Museum und im Freigelände. Dies ist sehr sehens-
wert.

Im Anschluss daran werden wir noch bei der „Windbeutel-
gräfin“ zu Kaffee und Kuchen einkehren.

Das Windbeutelgebäck ist überall bekannt, 
schmeckt sehr gut und optisch toll. 
Danach werden wir zur Heimfahrt nach 
Pliening aufbrechen.
VdK Ausflug Fahrt nach Übersee und Ruh-
polding am Mittwoch 8. Juli 2026. Auch 
Nichtmitglieder sind hierzu sehr herzlich 
willkommen.

• Kosten 30 € für Mitglieder und 35 € für Nichtmitglieder - 
Busfahrt, inkl. Führung Kirche und Eintritt sowie Führung 
im Holzknechtmuseum

• Abfahrt am Bürgerhaus: 8.30 Uhr
• Rückfahrt nach Pliening: ca. 17.00 Uhr
• Anmeldung bei Angelika Diefenthaler

Tel: 089/9043255, mobil: 0176 72882244
oder bei Hannelore Widl Tel: 089/9043490
mobil: 0151 65230760

Georg Rittler, Schriftführer

Verein der Gartenfreunde 
Landsham

Pflanzentauschmarkt
Bei herrlichem Frühlingswetter hatten wir viele Besucher 
bei unserem Pflanzentauschmarkt. Durch eine große Aus-
wahl an Pflanzen gab es einen regen Austausch und schöne 
Gespräche. Kaffee und Kuchen rundeten die gelungene Ver-
anstaltung ab.

onlineonlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

druckenJetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetzt Jetzt Jetzt 
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

https://whatsapp.com/channel/0029VbAGuus8qJ02buknBF0t
https://whatsapp.com/channel/0029VbAGuus8qJ02buknBF0t
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Veranstaltungskalender

Veranstaltungstitel Beschreibung Datum (ab) Zeit 
(ab)

Datum (bis) Zeit 
(bis)

Veranstaltungs-
ort

Veranstalter

TSP Pfingstcamp II 01.06.2026 03.06.2026 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Stammtisch Gartenfreunde 01.06.2026 19:00 01.06.2026 21:00 Gasthof Stocker, 
Landsham

Gartenfreunde 
Landsham

Rentnerstammtisch 03.06.2026 14:00 03.06.2026 16:00 Vereinsheim SG Ottersberg
Festgottesdienst mit Fron-
leichnamsprozession und 
Musikkapelle

anschließend 
Frühschoppen

04.06.2026 09:00 04.06.2026 11:00 Pfarrei Gelting

Lehrfahrt Gartenfreunde 
Landsham

06.06.2026 08:00 06.06.2026 18:00 Gartenfreunde 
Landsham

Rentnerstammtisch SSV 
Landsham

09.06.2026 14:00 09.06.2026 16:00 SSV Landsham

80 Jahre Jubiläum Stoabergler 
Gelting

13.06.2026 13.06.2026 Bürgersaal Trachtenver-
ein Stoabergler 
Gelting

Tennis Landesliga Heimspiel 
H 40 II gegen Grün-Gold 
München

13.06.2026 14:00 13.06.2026 16:00 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Endschiessen (Wurst- und 
Fleischpreise)

13.06.2026 19:00 13.06.2026 21:00 Vereinsheim SG Ottersberg

Tennis Landesliga Heimspiel 
D50 gegen Karlsfeld am See

14.06.2026 10:00 14.06.2026 12:00 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Grüner Treff 15.06.2026 19:00 15.06.2026 21:00 Dorfplatz 
Landsham

Bündnis 90/Die 
Grünen Orts-
verband Pliening

Grünes Telefon 17.06.2026 17:00 17.06.2026 18:00 Bündnis 90/Die 
Grünen Orts-
verband Pliening

JU/CSU Johannifeuer alternativer 
Termin bei 
schlechtem 
Wetter: 
26.06.2026

19.06.2026 17:00 19.06.2026 23:00 Bürgerhaus-
gelände

CSU-Ortsverband 
Pliening

Tag der offenen Tür (zum 
Jubiläum) - TSV Pliening-
Landsham

20.06.2026 20.06.2026 Sportplatz 
Pliening

TSV Pliening-
Landsham

Tennis Regionalliga Heimspiel 
H 40 gegen Gräfelfing

20.06.2026 12:00 20.06.2026 14:00 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Tennis Regionalliga Heimspiel 
H50 gegen Altenfurt

21.06.2026 11:00 21.06.2026 13:00 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Radtour Auftakt Stadtradeln 21.06.2026 13:00 21.06.2026 15:00 Treffpunkt Rat-
haus Pliening

Bündnis 90/Die 
Grünen Orts-
verband Pliening

Schulfest 26.06.2026 26.06.2026 Grundschule 
Elternbeirat 
Pliening

Tennis Regionalliga Heimspiel 
H50 gegen Regensburg

27.06.2026 12:00 27.06.2026 14:00 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Tennis Landesliga Heimspiel 
D50 gegen Moosach

27.06.2026 14:00 27.06.2026 16:00 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Tennis Landesliga Heimspiel 
H40 II gegen Schloßberg-
Stephanskirchen München

27.06.2026 14:00 27.06.2026 16:00 Clubanlage TC 
Pliening

TC Pliening

Fischerfest 27.06.2026 15:00 27.06.2026 22:00 Landsham Fischerfreunde 
Landsham

Sommerserenade Musik-
kapelle Gelting

Alternativ 
Termin am: 
Sonntag 
26.07.2026

28.06.2026 17:00 28.06.2026 21:00 nördliches 
Bürgerhaus-
gelände - Grill-
platz

Musikkapelle 
Gelting
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WM-PLANER 
MIT IHREM VEREINS-/FIRMENLOGO

1.000 Taschenspielpläne nur 0,23 € / Stück

Inklusive Druck, Versand und MwSt.

Bleiben Sie am Ball
mit unseren Spielplänen!

Kontaktieren Sie uns:

• Bereits ab 10 Stück erhältlich
• Tipps und Ergebnisse zum Eintragen
• Layout in Blau/Grün oder Wunschfarbe
• Mit Logo und Werbung bedruckbar
• WM-Pocketplaner für jede Hosentasche
• Wandplaner in den Formaten A1 und A2

09191 72 32 88

www.LW-fl yerdruck.de

info@LW-fl yerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

Als Wandplaner 
erhältlich

Als 
Taschenplaner 

erhältlich
Taschenplaner 

erhältlicherhältlich
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Mit unserem Online-Tool in  
nur wenigen Schritten zu Ihrer  
Anzeigenschaltung!

  private & gewerbliche Anzeigen

  zahlreiche Motivvorlagen & 
Gestaltungsmöglichkeiten

 eigene Bilder & Motive  
hochladen und anpassen

  einfache und übersichtliche  
Handhabung

  ganz flexibel von zuhause aus  
und mobil von unterwegs

  Anzeigen archivieren und jederzeit darauf zugreifen

  Zahlung bequem per PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift

Registrieren Sie sich jetzt online unter anzeigen.wittich.de
Einfach die Eckdaten eingeben und schon können Sie aus unseren Musterkatalogen 
eine Vielzahl an Motiven auswählen, modifizieren oder selbst kreativ werden!

Anzeigen  
online selbst  
gestalten & 
schalten.
So schnell & einfach 
wie noch nie!

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

Einfach QR-Code scannen 
oder anzeigen.wittich.de aufrufen 
und schon kann es losgehen!

Jetzt auch über Tablet & Smartphone möglich!
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MINT-Unterricht neu gedacht
-ANZEIGE- (djd-k). Die Leis-
tungen von Schülerinnen und 
Schülern in den MINT-Fächern 
sinken seit Jahren, obwohl Kom-
petenzen in Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und 
Technik für Digitalisierung und 
Innovation immer wichtiger 
werden. Vielen Jugendlichen 
fehlt der Alltagsbezug, nur rund 
ein Drittel fühlt sich gut über 
berufliche Möglichkeiten infor-
miert. Kooperationen mit Un-

ternehmen können hier Orien-
tierung bieten. Siemens setzt mit 
SIEYA[at]School auf praxisnahe, 
lehrplankonforme Materialien. 
Durch Lernspiele, Arbeitsblätter 
und eine KI-gestützte Anwen-
dung werden Lehrende dabei 
unterstützt, moderne Technolo-
gien erlebbar zu vermitteln und 
Jugendliche auf die Arbeitswelt 
von morgen vorzubereiten. Alle 
Materialien sind kostenlos über 
sieya.de/school abrufbar.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Rosa Salzgärten: Wo der Geschmack  
des Meeres entsteht

-ANZEIGE- (djd-k). Es gibt Salz 
– und es gibt französisches Meer-
salz. Charakteristisch ist die tra-
ditionelle handwerkliche Gewin-
nung, die es reich an wertvollen 
Mineralien und Spurenelementen 
macht. Mit seinem intensiven 
Geschmack und dem Aroma des 
Meeres verfeinert es Speisen, an-
statt sie nur zu salzen. Das Meersalz 
La Baleine etwa stammt aus den 
Salzgärten Südfrankreichs, einem 
geschützten Naturraum. Die Salz-

bauern geben ihr historisches 
Fachwissen von Generation zu Ge-
neration weiter. Der Ablauf ist stets 
derselbe – bis im September der 
Salzkuchen geerntet wird und als 
grobes oder in gemahlener Form 
als feines Meersalz angeboten 
wird. Mit einer Prise davon kommt 
zu Hause mediterranes Lebensge-
fühl auf. Viele Rezepttipps wie das 
orientalische Gericht „Shakshu-
ka“ sind unter www.labaleine.de 
zu finden.
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Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242 

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Schauspielkurse 
für Kinder und 
Jugendliche

Schauspielschule Markt Schwaben

Schauspiel entdecken und dabei Selbstvertrauen 
und Ausdruck stärken.

Jetzt neu in Markt Schwaben
Seit über 8 Jahren Erfahrung in München

• Kurse für 6–18 Jahre
• Kleine Gruppen
• Kostenlose Schnupperstunde

Markt Schwaben (Dr.-Hartlaub-Ring 3)
Tel. 0172 6543641
Mehr Infos & Anmeldung: www.buehnenherz.de

TRAUERANZEIGEN 
SCHALTEN UND FINDEN

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Nachruf!

Der TSV Pliening-Landsham
trauert um seinen
ehemaligen Vorsitzenden
und Ehrenmitglied.

Die Welt war dein Zuhause,
jetzt bist du weitergereist!

Pliening, Mai 2026

Hans-Otto
Dressel
* 24.01.1944  † 02.05.2026

Die Geschichte des TSV
Pliening-Landsham und des
Vorgängervereins FC
Landsham ist untrennbar mit
Hans-Otto Dressel als
Vorsitzender verbunden.

Wir werden Dein Andenken
in Ehren halten.

Vorstand des 
TSV Pliening Landsham

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH



Pliening	 - 40 -	 Nr. 5/26 KW 22

Alexandra Strasser
Rechtsanwältin

Rosenstraße 1c | 85586 Poing
Telefon: 08121-25 367 54  
Telefax: 08121-25 367 55
E-Mail: kontakt@strasser.legal  
www.strasser.legal

Flexible Besprechungstermine
§ ➢ Familienrecht 

➢ Erbrecht  

➢ Arbeitsrecht

➢ Verkehrsrecht

Bayerischer Entrümpelungsservice
Bayerischer Entrümpelungsservice

Ihr zuverlässiger Partner für 

• Haushaltsauflösungen

• Büroauflösungen

• Lagerauflösungen

• Geschäftsauflösungen

Bayerischer Entrümpelungsservice
Robert Thiem

 

Kontakt:
Fraundienststraße 8 • 85652 Gelting

0170/561 54 65 • thiem.entruempelungsservice@gmail.com 
https:/bayerischer-entruempelungsservice.de

„Kaffee verbindet,  
       genauso wie eine  
   wertschätzende  
        Zusammenarbeit.“

„Alles ist möglich.
        Mit dem richtigen     
  Partner und  
      positiver Energie.“

Georg Dettendorfer 
Dettendorfer Gruppe, Nußdorf am Inn
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Barbara Krönner  
Schokoladenmanufaktur Krönner, Murnau

  „Gute Schokolade  
macht glücklich.  
        Eine gute   
     Partnerschaft auch.“

     „Heute schon an  
morgen denken. Gemeinsam  
    mit ESB bringen wir Energie  
               auf die Straße.“

Barbara Krönner  
Schokoladenmanufaktur Krönner, Murnau

Katrin Richter 
DINZLER Kaffeerösterei, Irschenberg

Anna-Maria Rieder 
deutsche Para-Skiathletin, Oberammergau

Georg Dettendorfer 
Dettendorfer Gruppe, Nußdorf am Inn

Energie für starke Partnerschaften –   
regional, sicher, fair. esb.de

✆

Schneiderin Tanja Burks
in Pliening

Tel.: 08121-4765177 oder 0170-2344910

www.IhrBaumProfi.de −
Firma J. Höllinger − schnell • sauber • preiswert
Bäume fällen, kürzen, roden - Abfuhr - Mäharbeiten
Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege - Brennholzverkauf
− kostenlose Beratung,

˛ 0 89 / 21 55 43 13

Bäume fällen, kürzen, roden - NEU! Fällkran - Abfuhr
Wurzelstöcke fräsen - Baumpflege - Gartenpflege

08122 / 1791661
Stefan Flieger

Meisterbetrieb des Spenglerhandwerks

www.dachspenglerei-flieger.de
stefan@dachspenglerei-flieger.de

Vindelikerweg 8
85652 Pliening-Landsham
Telefon: 089-93933709
Fax: 089-93933710

Dachspenglerei

www.die-baumexperten.de
Gartenpflege ✔
Wurzelstockfräsen ✔
Problemfällung ✔
Fa. Hans Lachner Tel. 089 900 59 770

Schnell
Zuverlässig
Preiswert

Die

Baumexperten

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Suche Obstwiese/Wiese zu

kaufen (gerne auch mit kl. Halle/

Scheune) Tel. 09191/67713


